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Gesetz, mlt dem die Dlcnstordnung 1994 (t2. t{ovelle zur blenstordnung 1994).
die Besoldungsordnung 1994 (17. Novefle zur Besoldqng6ordnung 1994), die
Vert.agsbedienstetenordnung 1995 (13. t{ov€lle zul Vertragsbcdienstetenord-
nung 1995), das Wiener cteichbehandlungsgesetz (S. Novelle zum waener
Gl€ichbehandlungsgesetz) ünd das Ruhe- und Vetsorgungsgenusszulagegesetz
1995 (7. Novelle zum Ruhe- und Verso.gungsgenusszulagegesetz 1995) geän_
dert werden

Der Wiener L.ndtag hat beschloss€n:

Artlkcl I

Die Dienstordnung 1994/ LGBI. für Wien Nr. 55, zuletzt geändert durch das GeseE LGBI.
für Wien Nr. 722/2O0f, wird wie folgt geändert:

1. Nach I 15 Abs. l wird folgender Abs. 1a eingefügt:

"(1a) Abweichend von Abs. 1 ist bei einem Beamten des Schemas II KAV die Anrech-
nung so vozunehmen, als würde der Beamte in die Verwendungsgruppe A des Sche-
mas II aufgenommen werden. Die besoldungsrechtliche Stellung ist nach Verbesserung
um die angerechnete Zeit nach den Bestimmungen des S 4Oe der Besoldungsord-
nung 1994 zu ermitteln.

2. In 5 15 Abs. 3 wird der Ausdruck "Abs. l" durch den Ausdruck -Abs. 1 und la. ersetzt.

3. In 5 15 Äbs. + wirO der Ausdruck,schema III, IV, M oder IV L" durch den Ausdruck

"Schema IIl, ry, IV K, IV KAV oder IV L" ersetzt.

4. 5 25 Abs.4 wird durch folgende Abs.4 und 5 ersetzt:

.(4) Oer Beamte des Schemas II KAV darf überdies keine Nebenbeschäftigung in ei-
ner Krankenanstalt im Sinn des 5 1 Abs, 3 Z 1,2,5 und 6 des Wiener Krdnkenanstalten-
gesetzes 1987 außerhalb der Unternehmung ,Wiener Krankenanstaltenverbund" aus-
üben, es sei denn,

1. die Ausübung der Tätigkeit ist zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit eines Menschen erforderlich oder
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2. der Patient oder dessen Vertreter erklärt nach Information über das Lelstungsan_
gebot der Unternehmung .Wiener Krankenanstaltenverbund" ausdrücklich und
nachweislich, dass eine Behandlung in einer Krankenanstalt der lJnternehmunq
,,Wiener Krankenanstaltenyerbund" abgelehnt wird.

(5) Dem Beamten des Schema II KAV ist es untersagt, für eine in Abs, 4 genannte
Krankenanstalt zu werben; dies umfasst auch das Verbot auf patienten dahingehend ein_
zuwirken, sich einer Behandlung in einer solchen Klankenanstalt zu unterziehen.,.

5. In 5 74b Abs. 4 hat der Zuständigkeitsbereich des Beisitzers 1 wie folgt zu tauten:
.Verwendungsgruppen A, A 1, A 2, A 3, L 1",

6. Nach 5 115f wird folgender S 1159 eingefügt:
"5 1159. Der Beamte des Schemas II KAV, der als solcher bls vier Monate nach dem

Tag des In-Kraft-Tretens des s 25 Abs.4 in der Fassung der 12. Novefle zur Dienstorc,-
nun9 1994 eine gemeldete Nebenbeschäftigung zulässigerweisö ausgeübt hat, darf diese
Nebenbeschäftigung bis zum 31. Dezember 2oo7 weiterhin ausüben, auch wenn die vor-
aussefzungen des 5 25 Abs. 4 in der Fassung der 12. Novelle zur Dienstordnung 1994
nicht vorliegen."

7. In der Anlage 3 zür Dienstordnung 1994 wird beim Senat 1 der Ausdruck "A, L 1,
durch den Ausdruck "A, A L, A 2, A 3, L 1" ersetzt.

Artikel II

Die Besoldungsordnung 1994, LGBI. für Wien Nr. 55, zuletzt geändert durch das ceseu
LGBI. für Wien Nr, 722/2OOL, wird wie folgt 9eändert:

1.5 2 erster Satz lautet:

.,Die einzelnen Beamtengruppen werden nach ihrer Verwendung auf das Schema l, das
Schema II, das Schema II K, das Schema II KAV und das Schema tI L aufgeteitt."

2. 5 4 Abs. 7 zweiter Satz lautet:

,,während einer Beschäftigung gemä8 5 54a der Dienstordnung 1994 gebührt dlc Klnder-
zulage bei einem Beschäftigungsausmaß bis zu 39 Stunden monaflich in d.br in Abs. 1
festgesetzten Höhe, im Übrigen in der Höhe, welche sach unter sinngemäßer Anwendung
des S 40 Abs. 1 erster Satz ergibt."
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3. In 5 11 Abs. 2 wird der Klammerausdruck "(Schema I, II K und II L)" durch den Klam-
merausdruck "(Schema I, II K, II KAV und II L)'. ersetzt.

4. In 5 13 Abs. 1 und 4 erster Satz wird jeweils der Ausdrutk "sctrema I. II K und iI L,.
durch den Ausdruck "Schema I, II K, II KAV und II L" ersetzt.

4a. 5 13 Abs. 3letzter Halbsatz lautet:

.dabei ist insbesondere auf die im diensflichen Inter€sse benötigte eualifikaUon des Be_
amten und die Rahmenbedingungen, welche erforderlich sind, um personen mit dieser
Qualifikation am Arbeitsmarkt für die in Aussicht genommene Tätigkett bei der Stadt
Wien zu gewinnen, Bedacht zu nehmen,"

4b. 5 13 Abs. 4 werden fotgende Sätze angefügt:
.,In diesem Fall rückt der Beamte in die nächsthöhere für ihn vorgesehene Gehaltsstufe
(5 11 Abs. 1) in dem Zeitpunkt vor, in dem er diese Gehaltsstufe ohne die erfolgte Zuer-
kennung erreicht hätte; im Schema II gilt dies nur hinsichfl ich des Erreichens einer ce_
haltsstufe jener Daenstklasse, in die der Beamte bei seiner Anstellung eingereiht worden
ist. Bei dieser Berechnung sind außerordentliche Vorrückungen gemäß g 11Abs. 2 im
Ausmaß von zwei lahren zu berücksichtigen,. '

5. In 5 13 Abs. 8 wird nach dem Wort "verfügt" die Wortfolge.oder genehmtgf einge_
I fügt.

F

6. 5 18 Abs. 2 erster Satz lautet:

,,In der neuen Verwendungsgruppe gebührt dem Beamten, sofem E 4Of nicht anderes
bestimmt, die besoldungsrechtliche Stellung, die sich ergibt, wenn er die für die Vorü-
ckung wirksame Zeit als Beamter der neuen Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte., '

6a. ln 5 20 Abs. 4 wird nach dem Ausdruck,,g 53a Abs. 2" der Ausdruck "der Dienstord-
nung 19941' eingefügt.

7. In 5 20 Abs.7 zweiter Satz wird das Wort "Kinderbetreuungsgeldes" durch den Aus-
druck.vollen Kinderbetreuungsgeldes (5 3 Abs. 1 KBGG)" ersetzt.

8. q 20 Abs. 11 lautet:

,,Das Eltern-Karenzgeld erhöht slch um den Beträg der Kinderzulage, wenn dem Beömten
weder ein Monatsbezug noch eine Vergütung gemäB 5 40d Abs. l gebührt. g 4 Abs. 6 ist
sinngemäß anzuwenden."

i
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9. Nach 5 40d werden fotgende SS 4Oe bis 4Oh samt überschrift eingefügt:

-Sonderbestimmungen für Beamte des Schemas tt l(AV

S aoe. (1) Bei ErmitUong der besoldungsrechflichen Stellung, die dem aeamten, der
in die Verwendungsgruppe A 3 aufgenommen wird, gebührt, ist S 48b Abs. l, überlei_
tungstabelle und zweiter Satz, und Abs. 3 anzuwenden.

(2) Dem Beamten, der in die Verwendungsgruppe. A 1 oder A 2 aufgenommen ward,
gebührt das Gehalt der Gehaltsstufe 1 der jeweils für ihn in Betracht kommenden ver-
wenoungsgruppe. Ergibt eine Ermitflung gemäß Abs. 1 ein höheres Gehalt, gebührt dem
Beamten das in seiner Verwendungsgrupp€ vorgesehene nächsthöhere cehatt. Bei der
Ermittlung gemäß Abs. 1 ist g 4gb Abs, 3 nur anzuwenden, wenn die Ausbitdunq zum
Facharzt für die künftige Verwendung von Bedeutung ist.

S 4Of. (1) Wird ein Beadrter der Verwendungsg.uppe A, Dienstklasse III oder VII, in
die verwendungsgruppe A 3 übe*teflt, ist seine besordungsrechfliche stelung nach
5 48b Abs. 1, Überleitungstabelle und zweiter Satz, und Abs,3, mit der Maßgabe zu er_
mitteln, dass sich der nach 5 48b Abs. l ermittelte Vorrückungsstichtag bei einem Fach-
aEt, dem während seiner Ausbildung zum Facharzt eine außerordendiche Vorrückung
gemäß 5 11 Abs; 2 zuerkannt worden ist, um vier Jahre verbessert, g 48b Abs. 8 ist ohne
die darin enthaltene zei iche Begrenzung anzuwenden,

(2) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe A in die Verwendungsgruppe A 1 oder
A 2 oder wird ein Beamter der Verwendungsgruppe A 2 oder A 3 in eine höhere Verwen-
dungsgruppe des Schemas II KAV überstellt, gebührt ihm das Gehalt der Gehaltsstufe 1
der jeweils für ihn in Betracht kommenden neuen bzw. höheren Verwendungsgruppe. Ist
das bisherige cehalt des Beamten vermehrt um allfä ig gebührende Zulagen gemäß S 11
Abs. 2 und 5 23 höher, gebührt dem Beamten das nächsthöhere cehalt. das in der neuen
bzw. höheren Verwendungsgruppe vorgesehen ist. Ist ein solches Gehalt ntcnt vorqese_
hen, gebührt dem Beamten die Zulage gemäß S 11Abs..2 weiter.

(3) 5 18 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.

I4Og, (1) Wird ein Ar2t für Allgemeinmedizin des Krankenanstaltenverbundes in die
Beamtengruppe der Fachärzte des Krankenanstaltenverbundes überreiht, ist sein Voffü-
ckungsstichtag unter sinngemäßer Anwendung des 5 4Of Abs. 1 um vier oder sechs lahre
zu verbessern, wobei eine Verbesserung des Vorrückungssttchtages nach S 48b Abs. 2
mit zwei lahrcn anzurechnen ist.

(2) Wird ein Fachar2t des Krankenanstaltenverbundes in die Beamtengruppe der Ae-
te für Allgemeinmedizin des Krankenanstaltenverbundes überreiht, ist er mit Wirksamkeit
der Überreihung in di€ Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe A 3 einzureihen, die sich
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ergibt, wenn die Einreihung in die Beamtengruppe der Fachärzte des Krankenanstatten-
verbundes nicht erfolgt wäre. Der Vorrückungsstichtag ändert sich nicht.

940h. Auf den Beamten, der mlt 1. Oktober 2OO1 in die Verwendungsgruppe A1
oder A 2 übergeleitet und in die cehaltstufe 11 oder 12 eingereiht wird. ist S 14 Abs. 2
sinngemäB anzuwenden. Gleiches gilt für den Beamtenr der In die Verwendungsgruppe
A 3 übergeleitet und in die Gehaltsstufe 21 oder 22 eingereiht wird,"

10. 5 43 entfällt.

11. In 5 48a Abs. 13, 14 und 15 wird jeweils der Ausdruck "dieses Gesetzes..durch den
Ausd.uck.der 11. Novelle zur Besoldungsordnung 1994,. ersetzt.

12. Nach S 48a wird folgender S 48b eingefügt:

948b. (1) Beamte der Verwendungsgruppe A, Dienstklasse III oder VII, die am
30. September 2001 und am 1. Oktober 2OO1 dem Dienststand angehören und nach der
Anlage I zur Besoldungsordnung 1994 in der Fassung der 17. Novelle zur Besoldungs_
ordnung 1994 in die Verwendungsgruppe A 3 einzureihen sind, werden wie folgt überge-
leitet:

Verwendungs-
gruppe A
Dienstklasse/
Gehaltsstufe
alt

ltr/L
Il�t/2
rrr/3
 V4
rtvs
Irr/6
tfi/7
rrr/8
fir/9
III/10
trr/ 1r
f ir/12
tü/ 13
 l/14
rü/15
lrr/ r6
fit/r7

Verwendungs-
gruppe A 3

Gehaltsstufe
neu

ve.wendu ngs-
gruppe A
Dienstklasse/
Gehaltsstufe
alt

III/18 1. jahr
IIII18 2. Jahr
rrr/19
III/20 1. Jahr
UI/20 über l Jahr
v1r/2
vlt/3
vtr/4
VII/5
VII/6
vrrlT
vrv8
VII/g, 1. und 2. Jahr
VII/g, 3. und 4, Jahr
VII/g, 5. und 6. lahr
VU/9, über 6 Jahre

Verwendungs-
gruppe A 3

Gehaltsstufe
neu

13
14
14
14
1 5
1 2

74
15
16
77
18
19

27
22.

1
1
1

2

4
5

7
8
9

10
1 1

13

Der Vorrückungsstichtag verbessert sich bei Beamten, die aus der Dlenstklasse III, Ge-
haltsstufe 18 oder 20, jeweils 1. Jahr, (ibergeleitet werden, uri ejn Jahr. Bei Beamten,
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die in die Gehaltsstufen 20, Zt bzw. 22 übergeleitet werden, verschlechtert stch der Vor-
rückungsstichtag um zwei, vier bzw. sechs Jahre. Sonst ändert sich der Vorrückunos-
stichtag, soweit nicht die Abs. 2 oder 3 anzuwenden sind, nicht.

(2) Bea Beamten, die mit 1. Oktober 2OO1 gemäß Abs. 1 in die Verwendundsgruppe
A 3 übergeleitet und in die Beamtengruppe der Arzte für Allgemeinmediztn oes Kranken-
anstartenverbundes eingereiht werden, verbessert sich der nach Abs. 1 ermrtterte vol.ü-
ckungsstichtag um zwei Jahre.

(3) Wird ein Beamter in die Verwendungsgruppe A 3 übergelettet und in die Beam_
ten9ruppe der Fachäzte des Krank€nanstaltenverbundes einger€iht, verbessert sich der
nach Abs. 1 ermittelte Vorrückungsstichtag um sechs Jahre.

(4) Bei Beamten, die sowohl Arzte für Allgemeinmedizin als auch Fachärzte sind, ist
ihrer überwiegenden Tätigkelt entsprechend Abs. 2 oder Abs. 3 anzuwenden.

(5) Beamte der verwendungsgruppe A, die am 30. september 2oo1 und am 1. ok-
tober 2001 dem Dienststand angehören und riach der Anlage l zur Besoldungsord_
nung 1994 in der Fassung der 17. Novelle zur Besoldungsordnung 1994 in die Verwen-
dungsgruppe A 1 oder A 2 einzureihen sind, sind in die Gehaltsstufe 1 der jeweils für sie
an Betracht kommenden Vemendungsgruppe mit dem Vorrückungsstichtag 1. Oktober
2001 übeeuleiten. Der Vorrückungsstichtag ist sodann um die Z€it zu verbessem, in der
der Beamte vor dem 1. Oktober 2OO1 bei der cemeinde Wien _ wenn auch nur befristet _
mit einer oder mehreren Funktionen betraut gewesen oder auf Dienstposten verwendet
worden ist, die nach den Bestimmungen der 17. Novelle zur Besoldungsordnung 1994
einer Einreihung in die Verwendungsgruppe A 1 oder A 2 entsprechen. S 4Of Abs. 2 zwei_
ter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

(6) Wird dem Beamten, auf den Abs. 1 anzuwenden ist, zwischen dem 1. Oktober
2001 und dem der Kundmachung der 17. Novell€ zur Besoldungsordnung 1994 folgenden
Tag eine außerordentliche Vorrückung in eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt oder ist der
Beamte im genannten zeitraum gemäß 5 11 Abs. 1 in die nächsthöhere Gehartsstufe
vorgerückt, so ist mit wirksamkeit der vorrückung die besoldungsrechdiche ste unq un-
ter Anwendung der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 neu zu ermitteln.

(7) Wird der Beamte, auf den Abs. 1 anzuwenden ist, zwischen dem 1. Oktober 2001
und dem der Kundmachung der 17, Novelle zur Besoldungsordnung 1994 folgenden Tag in
die Dienstklasse VII befördert, so ist mit Wirksamkeit der Beförderung die b€sotdungsrecht_
liche Stellung unter Anwendung der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 neu zu ermitteln.

(8) Eine Zulage, die einem von Abs. 1 oder 5 erfassten Beamten gemäß S 11 Abs. 2
vor dem 1. Oktober 2001 zuerkannt worden ist, gebührt ihm weiterhin, wenn er in die
höchste Gehaltsstufe der für ihn in Betracht komfnenden Verwendungsgruppe eingereiht
wird. Andernfalls verbessert siah der Vorrückungsstichtag um weitere zwei lahre.

13.'Der bisherige 5 48b erhält die Bezeichnung ,,48c".

b,
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14. Die Anlage 1 zur Besoldungsordnung 1994 wird wie folgt geändert:

a) Im Schema II, Verwendungsgruppe A, Abschnitt B, werden bei der Beamtengruppe
der Arzte die Worte ", sowejt sie nicht in das Schema II KAV eingereiht sind"
angefügt und entfallen die Beamtengruppen "Arztliche Direktoren.. und .Arzfliche
Abteilungs-(Instituts-)vorstände".

b) Nach dem Schema II K wird fotgendes Schema II KAV eingefügt:

..Schema II KAV

Verwendungsgruppe A 1

Arztliche Oir€ttoren, sofem sie Mitglied einer kollegialen Führung
kenanstaltengesetz 1987) sind

Arzte des Krankenanstaltenverbundes, nu. auf den im Dienstpostenplan bestimmten

Verwendungsgruppe A 2

Arztliche Direktoren, sofern sie nicht Mitgtied einer kollegialen Führung (g 11 Wiener
Krankenanstaltengesetz 1987) sind

Arztliche Abteilungs-(lnstituts-)Vorstände

Azte des Krankenanstaltenverbundes. nut auf den im Dienstpostenplan bestirnmten
Posten

Verwendungsgruppe A 3

Arzte für Allgemeinmedizin des Krankenanstaltenveöundes, ausgenommen Betriebs-
äzte

Fachärzte des Krankenanstaltenverbundes, ausg€nommen Betriebsärzte

15, Die Anlagen 2 und 3 zur Besoldungsordnung 1994 lauteni

11 Wlener Kran-
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Anlaqe 2

(zu  5  13  Abs .2 )

Schema t

t
F.'

Gehalts-

stufe

Verwendungsgruppe

Euro Euro EUrc Euro Euro Euro
01 1 .15  5 ,85 1.131,83 r.707,96 1.036,43 L.O27,a3 1.004,78

1 .179 ,65 1 .150 ,89 7. r24 ,71 1.055,12 1.044,14 1.017,60
L.203,37 1 .169 ,94 1 .141 ,40 r .o74,02 1 .060 ,16 1.030,35

o4 7.227 tr6 1 .189 ,05 r ,154,15 L.O92,70 1 .O76 ,31 I.042t96
05 1.250,96 1.208,11 L.r74,83 1 .111 ,45 1.O92,47 1.055,49
06 \ . 274 ,7  5 | .227  ,L6 1 :191 ,58 1.130,20 1.108,56 1.064,24
07 r.294,54 7.246,29 r.208,26 1.149,03 1. r24 ,79 1.080,99
08 | .322,34 1.265,34 L,225,O! r .L67,79 1.147,O2
09 1.346,06 1.284,38 1.241,69 1 .186 ,69 L.t57 ,O4 1.106,33
10 1 .369 ,85 1.303,44 r.258,45 1.205,59 1.173,28
I 1 1.393,65 1.322,56 1 .27  5 ,72 1.224,35 1 ,189 ,50 1 .131 ,83

1.417,44 r.34r,62 1.291,87 L.243,la 1 .205 ,59 1-L44,51
1.442,07 1.350,66 1.308,55 1.261,92 1.22r ,A3 1.157,O4

I4 1.546,49 1 .379 ,77 1.280,61 7-237,43 1 .169 ,86
1 5 1 .611 ,65 7.394,77 t.373 t34 L.299,36 L.254,14 1.r42,54
16 1.676,88 L.449,O2 1.421,44 1 .318 ,26 1 .27O,16 1 .195 ,36
1 7 r .742,19 1.497,50 L.469,55 1.288,46 L.209,67
1 8 1.807,80 1.546,35 L.577,66 1.360,52 L.306,70 7.223,97
19 7.472,40 1-596,24 1.566,14 1 .381 ,64 1 .325 ,01 1 .238 ,28

. 2 0 1 .937 ,81 7.646,20 L.614,99 L.4O2,92 7.343,24 r.252,59
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Schema II

F

I

F.

Gehalts-

stufe

Dienstklasse III

-=-l-Er-
l--D-

,endungsgr

t--br-
uppe
-a-
t - fG-T-a

t l
EUrO Euro Euro Euro Euro Euro Euro

01 1 .O04 ,7A1.027,83 1 .107 ,96 1 .  1 3 1 , 8 3 7.236t57 L.557 ,24
1 .017 ,60 L.O44,14 7.724 t77 1 .150 ,89 7.r79 t65 1.28a,77 L.557,24
1.030,351.060,161 .141 ,4O1.769,94 I.557,24

o4 L.042,96 1 .076 ,31 1 .158 ,15 1.189,05 1 .391 ,49 1.642,05
05 1.055,49 7.O92A7 r.774,83 1 .208 ,11 1 .250 ,96 r.443,17 7.726,92
06 1.068,24 1 .108 ,56 1 .191 ,58 1.227,167 .27  4  t7  5 7.494,a3 1.471,72
07 1.080,99 1.L24,791.208,26 1.246,29 1.298,54 L.546,49 1.988,37
08 1.093,651.14\,O2 1.225,01 1.265,34 1.322,34 1 .666 ,36 2.764,93
09 1.106,337.757 ,O4 L,241,69 1.284,381.346,06 1 .786 ,14 2.34r,50
1 0 r .L73,2a1.25a,45 1.303,44 1.369,85 2 .417 ,77
1 1 1 .131 ,83 1.189,50r .275,127.322,56 1.393,6s7.966,42 2.493,76
72 1 .744 ,51 1.205,59r.291t87 1.347,62 |.4r7 ,44 2.026,9a2.569,88
13 r.757,O4 J.-22r,a31.308,55 1.360,66 1.482,01 2.0a7,54 2.646,O7
14 1 .169 ,86 1.237 ,a3 1.325,317.379,7  r 7.546,49 2.74A;O3 2.722,06
15 7.L82,54 1.254,74 1.373,34 7.394,77 1 .611 ,65 2.208,60 2.79at20

1 .195 ,36 1 .270 ,16 7.421,44 1.449,O2 1.676,88 2.269,r5 2 .47  4 ,32
L7 1.209,67 1.244,46 1 .469 ,55 1 .497 ,50 I .742 ,19 2.329,41 2.938,00
1 8 r -223,97 1.306,701.517,66 1.546,35 1 .807 ,80 2.378,05 3 .O01 ,75
1 9 1.238,2A 1.325,011 .566 ,14 1.596,24 1.472,a0 2.426,74 3.065,50
20 1.252,59 7.343,24 1 .614 ,99 7.646,20 1 .937 ,81 2.47 5,30 3 .129 ,09
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Schema tI

L
F.

h

Gehalts

stufe

,Oienstklasse

I I - |  | r ^
Euro Eu ro Euro Euro Euro Euro

01 2.669,a7 3.s89,20 5.094,92
02 7.47  2 ,aO 2.264,56 2.755,2a 3 .77  6 ,59 5 .377 ,79

7.442,0L L934,26 2.329,4L 2.a40t29 3.963,90 5.660,36
04 1.546,49 2.003,12 2.414,A9 3.027,46 4.246,70 5.943,52
05 1 .611 ,65 2.O6a,57 2.500,06 3.2r4,79 4.529,19 6.226,23
06 1.676,88 2.733,a7 2.584,94 3.402,25 4 .811 /91 6.508,80
07 1 .742 ,79 2.r99t32 2.669,81 3.589,20 5.094,92
08 1 .807 ,80 2.7s5,2a 3.7-I6,59 5.377,79
09 La72,aO 2.329,47 2.440,29 3.963,90
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Schema II K

I
I

F

Gehalts-

stufe

Verwendungsgruppe

K6 K5 K4 K3 K2 K1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

0 1 L.268,37 1.376t31 1.4L4,77 |.64L,75 1 .498 ,69 1 .664 ,95
o2 ! . 29O,62 L,41r,O7 1.450,80 1.684,59 1.71 1.,88
03 t . 446 ,13 1.486,98 1 .7  27  ,74 r . ) ö I , 5 O 7.758,64
o4 1.335,09 1 .481 ,12 1.523,00 1 .770 ,66 1.623,37 1.805,49
o5 7 .357 ,40 1 ,516 ,03 1.559,47 L473,72 1 .665 ,32 L.452,34
06 1.380,08 7.551,24 1.595,86 1.456,72 L.7 51,45 1.949,01
07 1.403,13 1.586,67 1.632,4a 7.499,78 1.437 ,73 2.O45,52
08 !.432,78 1.632,34 t,679A8 1.955,00 7.924,70 2.L42,24
09 r.462,44 1 .677  ,99 7.7 26,55 2.010,31 2.010,31 2.23a,9a
10 1.492,O2 1.773,62 2.055,60 2.096,66 2.335,42
1 1 1,521,7 4 1.769,32 1.820,69 2.120,98 2.L42,47 2.432,O1

1.551,54 1.814,91 1.867,91 2.528,74
1 .581 ,56 1 ,860 ,57 L.914,7 5 2.23L,35 2.625,26

T4 1 .611 ,58 1 .917 ,65 1.973,83 2.300,51 2.44t,65 2.72L,44
t.641,75 L.974,65 2.O32,47 2.369,A2 2.524,75 2.4L4,73
L .67  | , 70 2.031,88 2.O91,4O 2.438,90 2,674,27 2.915,3L
1.707,94 2.088,81 2.150,11 2.507 ,99 2.700,57 3.011,90

18 r .73 t ,49 2.145,96 2.209,03 2 .577 ,15 2.746,45 3 .108 ,49
19 1 .761 ,97 2.203,O4 2.267,75 2.646,t6 2.473,06 3.205,15
20 L .792 ,04 2 .259 ,89 2.326,53 2.7 15,25 3.301,66



L2

Schema tI KAV

Gehaltsstufe A 1

Verwendungsgruppe

A 2
Euro Euro EUrO

01 4.066,77 3.703,4r 2.026,85
o2 1.224,4O 3.861,04 2.rL!t22
03 4.405t94 4.042,57 2.286,94
04 4 .683 ,18 4.319,82 2.462,66
05 4.960, r4 4.596,77 2.638,31

s.237 ,3r 4.873,95 2.714,r7
07 5.507,51 5 .151 ,41 2.749,76
08 5.777,56 5.42A,73 2.865,49
09 b.o47,32 5.705,76 2.947,29
10 6.317 ,67 5.983,37 3 .016 ,94
1 1 6.547 ,57 3.O92,67
L2 6.a57,34 5.537,58 3.168,39
1 3 3 .346 ,51
L4 3 .519 ,40
15 3,682,41

3 .845 .05
1 7 4 .008 ,12
18 4 .183 ,05
19

20 4.447,69
27 4.570,9a
22 4.7O0,26
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Ab 1. länner 2002 werden die Gehaltsansätze wae folgt festgesetzt:

I

F

Gehaltsstufe
Verwendungsgruppe

A 1 A 2 A 3
EUrO Euro Euro

0 1 4.148,11 3.777 A8 2.067,39
o2 4.308,89 3.938,26 2.L53,44
03 4.494,06 4.L23,42 2.332t6A
04 4.776,a4 4.406,22 2.511,91
05 5.059,34 4.644,7 r 2 .691 ,08
06 5.342,06 4.97!,43 2.764,39
o7 5 .617 ,66 5.254,44 2.845t56
08 s.893,11 5.537,30 2.922,40
09 6.16A.27 5 .819 ,88 3.000,12
10 6.444,O2 6.103,04 3.O77 ,2a
1 1 6.7r9 ,32 6.385,76 3.154,52
t 2 6.994,49 3.231,7 6
13 3.413,44
t4

15 3.7 56,06
16

4.088,28
18 4.265,7 L
19 4.398,58
20 4.530,52
2 l 4.662,40

4.794,27



Ab 1. Jänner 2004 werden die

14

Gehaltsansätze wie folgt festgesetzt:

i
L

E.

Ge ha ltsstu fe 1

Verwendungsgruppe

A 2 A 3
Euro Euro Euro

1 4.518,7 4 4 .148 ,11 2.395,91
4 . b / 9 , 5 2 4.308,89 2.44!,97
4.864,69 4.494 tO6 2.667,2L

4 5.147,4a 4 .77  6 ,84 2.A40,45
5.429,97 s.059,34 3.019,61
5.7 72,69 5.342,06 3.096,92

7 5.980,88 s.617,66 3. r74 ,O9
8 6.24at92 5 .893 ,11

6.516,67 6.76a,27 3.32A,64
1 0 6.785,00 6.444,O2 3.405,81
1 1 7.O52,A9 6.779,32 3.483,05
72 7 .320,64 6.994 49 3.560,29

3.7 29,36
t4

3.893,12
15

4.046,7A
16 4.200,07
17 4.353,81
18

19 4.638,90
20 4.7 54,24
27 4.877,57

4.996,78



Schcma II L

i

trr

Gehalts-

Stufe

Verwendungsgruppe

L3 LK L 2 b  1 L 2 a ! L 2 a 2 L1
Euro Eu ro Euro Eu ro Euro Euro

0 1 r.200,92 1.329,98 7.448,66 ! .549 t24 1.734,78
o2 7.220,56 1 .418 ,03 1.354,2a L.444,66 1.549,24 1.734,7a
03 r.239,97 1.477 ,4 r 1 .378 ,31 1.492,45 1 .596 ,16 1.734,7A
04 1 .259 ,48 1.536,64 1.403,21 1.535,60 1.643,60 1.795,26
05 L.27A,9a 1 .596 ,83 1.429,60 1 .580 ,15 1.690,45 1 .855 ,24
06 1.309,66 1 .556 ,95 1.498,69 1.623,96 1.737,45 1.942,34
o7 1  .3  57 ,10 1 .7  77  ,21 1.568,88 1.7 72,76 1 .832 ,18 2.088,65
08 1 .406 ,55 1.77-1,40 7.640,34 1.804,83 1.946,93 2.235,42
09 1 .459 ,10 1 .837 ,59 1 .711 ,50 1.896,52 2 .061 ,68 2.342,r2
1 0 L.512,A4 L.497,7a 1.742,51 2.002,60 2.194,58 2.52A,45
1 1 |.567 ,47 1.958.04 1 .853 ,61 2.108,60 2.327,42 2.674,a5
L2 7.622,2s 2.018,23 1.952,05 2.214,7 5 2.460,!8 2.82r A7

1.676,81 2.O78,51 2.049 t97 2.320,52 2.593,08 2.964 tO2
t4 1.-131,66 2.r3a,54 2.744,41 2.427 t26 2.725,7a 3.114,64

1,807,a0 2.234,69 2.246,33 2.533,05 2.858,83 3.26r,LL
1.883,62 2.330,90 2.333,86 2.639,r9 2.99t,52 3.407,87

1 7 1.959,68 2.426,97 2.424,60 2.7 32,45 3.109,67 3 .554 ,13
t8 2.523,O4 2.430,21 3.232,94 3.701,50
19 2.679,r7 3.904,83
20 2.7 L5t25



_ 
Anlrqc 3

1. Zu I 231

Die Allgemeine Dienstzulage beträgt monauich
a) für Beamte des Schemas I ..,.,.....,.... 724,52 Euroi
b) für Beamte des Schemas II

in den Dienstkfassen III bis V ................ ..-,.,.,.,., 724,52 Eoro,
fn den Dienstklassen VI bis IX LS8,2Z Euro.

2. Zu 5 24 Abs. 1:
Die Dienstzulage für Sozialarbeiterinnen beträgt monaflich
in den Gehallsstufen 1 bis 6 der
Dienstklasse III 278,08 Euro,
ab der Gehaltsstufe 7 der Dienstklasse UI
und in den Dienstklassen VI und VII .....,.....,.......... 361,4g Euro.

3. Zu 9 24 Abs. 2l

Die Dienstzulage ft jr Soziatpädagoginnen beträgt monaüich
in den Gehaltsstufen 1 bis 6 der
Dienstklasse III 2Og/S Euro,
ab der Gehaltsstufe 7 der Dienstklässe III
und in den Dienstklassen VI und VIL,...............,.... 26g,51 Euro.

4. Zu 5 24 Abs.3:

Die Feuerwehr-Chargenzulage beträgt mona ich
a) 229,53 Euro für Inspektionshauptbrandmeister, die jn Dienstklasse V

eingereiht sind oder einen mtt Dienstklasse V
bewerteten Dienstposten mindestens sechs Monate

, innehaben;
351,84 Euro für die 0brigen Inspektionshauptbrandm€ister;

. b) 153,04 Euro für Hauptbrandmeister,. die in Dienstktasse V
eingereiht sind oder einen mit Dienstklasse V
bewerteten Dienstposten mindestens sechs Monate
innehaben;

270,50 Euro für die übrigen Hauptbrandmeister;

. c) 202,99 Euro für Oberbrandmeister;
d) 157,68 Euro für Brandmeister,

Inspektions-Rauchfangkehrer nach Vollendung einer
. sechsjährigenDienstzeitalslnspektions_Rauchfangkehrer;
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e) 56,70 Euro für Inspektions-Rauchfangkehrer vor Vollendung
einer sechsjährigen Dienstzeit als
Inspektions:Rauchfangkehrer;

Löschmeister

Erste Oberfeuerwehrmänner.

Auf die sechs Monate gemäß lit, a und b ist die unmittelbar ununterbrochen noränn"n"n-
gene Zeit anzurechnen, während der der Beamte die mit dem Dienstposten der Dienst_
klasse V verbundenen Aufgaben bereits umfassend besorgt hat.

5. Zu g 24 Abs. 4l

Die Dienstzulage für Oberfeuerwehrmänner der Verwendungsgruppe D beträgt.
56,70 Euro monatlich.

6 .  Zu  S 24  Abs.  5 :

. Die Dienstzulage für Erzieher, Heimhelferinnen und Horthelfertnnen der Ve.wendungs-
gruppe D beträgt 63,32 Euro monaflich.

7 . Z u S 2 5 A b s . ! Z L i

Die Chargenzulage beträgt monatlich:
a) 216,22 Euro für Lehrasststenttnnen,

Lehrhebammen,
. Lehrschwestern (Lehrpfreger),

Oberassistentinnen,

Oberhebammen,

Oberschwestern (Oberpfl eger);
b) 168,05 Euro für Stationsassistentinnen,

Stationshebammen,

Stationsschwestern (Stationspfl eger).
& Z u 6 2 6 A b s .  1 2 2 :

Die Chargenzulage beträgt monatlich:

in der Dienstzulagengruppe I ..,............ 264,17 Euro,
in der Dienstzulagengruppe II ............., 369,93 Euro,
in der Dienstzulagengruppe IIL 449,22 Euro,

in der Dienstzulagengruppe IV .,....,...... '792,67 Euro.
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9. Zu I 27 Abs. 1 und 4:
Die Leiterinnenzulage beträgt monafl ich

a) für Beamte, die in Verwendungsgruppe L 1 eingereiht sind:

b) für Beamte, die in Venwendungsgruppe L 2a 2 eingereiht sind:

c) für Beämte, die in Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2b 1 eingereiht sind:

s

in der Dienst-

zulagengruppe

, in den Gehaltsstufe; ab der Gehalts-

stufe 151 bis 10 1 1 bis 14
Euro Euro EUTO

I 603,80 645,50 685,14
II 543,42 s81 ,37 6L6,7 4
I I I 442,83 516 ,87 548,06
IV 422,22 451,79 480,10

386t92 410,89

in der Dienst-

zura9engruppe
in den Gehaltsstufen ab der Gehölts-

stufe 141 b i s 9 1 0bis 13
Euro EUrc Euro

2/6rOL 294,66 321,46
II 226,37 244,32 262,93
III 181 ,88 195,70 209,31
IV 152,09 163 ,12 t74 ,3a

135,98

in der Dlenst-

zulagengruppe
in den Gehaltsstufen ab der Gehalts-

stufe 141 b i s 9 10bis 1 3
Euro Euro Euro

I 214 tg' 234,61 252,7A
I I 741,22 196t73 209,90
I l I 163,49 174,60
IV L26 ,13 737,L6 145,39

90,98 98,03 104.65
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d) für Beamt€, die in Verwendungsgruppe LK oder L 3 eingereiht sind:

In der Dienst-

zura9engruppe

in den cehaltsstufen ab der Gehalts-

stufe 15bis10 1 1 bis
Euro Euro Euro

I 43,47 47,O7

II 60,60 63,77
III 85,02 41,52 92,7 4
IV 7r4,.26 124,41

126,r3 130,69 r40,L7
VI 770,26 173,79 185 ,19
VII 213,64 2L7 , tO 231,7 4
VIII 256,74 260,05 277,78

299,76 302,86
X 369,49

10. Zu I 29 Abs. 1:

Die Dienstzulage beträgt monatlich
in den Gehaltsstufen 1 bis 5 .......,........,.....,........
in  den Geha l tss tu fen  5  b is  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
ab der Gehaltsstufe 12 ....,.,........,.,.,....

11 .  Zu  5  29  Abs .2 :

Die Dienstzulage beträgt 51,34 Euro monaflich.

12. Zu S 29 Abs. 3:

Die Dienstzulage beträgt monatlich

in  den Geha l tss tu fen  1  b is  10  . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . , . , .

in  den Geha l tss tu fen  11  b is  15  . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Zu 5 30 Abs. 2:

Die Dienst'zulage betägt 264,17 Euro monatlich.

76tL2 Euro,

706,27 Euro,

140,32 Euro.

256,74 eurc,

260,05 Euro,

277,78 Euro.

Artikel IrI

Die Vertlagsbedienstetenordnung 1995, LGBI, für Wien Nr. 50, zuletzt geändert durch

das Gesetz LGBI, für Wien Nr. 723/20OL, wird wie folgt geändert:



I
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1. 5 16 Abs. 3 wird durch folgende Abs. 3 und 4 erseft:
"(3) Der Vertragsbedienstete des Schemas IV KAV darf keine Nebenbeschäftigung in

einer Krcnkenanstalt im Sinn des S 1 Abs. 3 Z 1,2,5 und 6 des Wiener Krankenanstal_
ten9esetzes 1987 auBerhalb der Unternehmung,,Wiener Krankenanstaltenverbund,aus_
üben, es sei denn.

1. die Ausübung der Tätigkeit ist zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gebhr ftir
das Leben oder die Gesundheit eines Menschen erforderlich oder

2. der patient oder dessen Vertreter erklärt nach Information über das Leistungsan_
gebot der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund,, ausdrücklich und
nachweisrich, dass eine Behandrung in einer Krankenanstart der unternehmunq
,,Wiener K.ankenanstaltenverbund" abgelehnt wird.

(4) Dem Vertragsbediensteten des Schemas IV KAV ist es untersagt, für ejne in
Abs. 3 genannte Krankenanstalt zu werben; dies umfasst auch das Verbot auf patienten
dahingehend einzuwirken, sich einer Behandrung in einer sorchen Krankenanstart zu un-
terz iehen."

2. ln S 17 Abs. 1 Einleitungssatz wird der Ausdruck,,gS 7 und 41" durch den Ausdruck
.5 4 Abs. 7 e.ste. Satz, S 7 und S 41' erseer.

3. S 17 Abs. 1 Z 1 taut€t:

"1. an die Stelle der Beieichnungen "Scll€ms I., "schema If, "schema n |c,,Sche-
ma II KA\f' und ,,Schema II L" die Bezeichnungen ,,Schema IIf, "schema I\t,
"Schema IV lC, .,Schema IV KA\a' und ,Schema IV L" und an die Stelle der Be_
zeichnung,,Eeamtengruppe" di€ Bezeichnung,,Bedienstetengruppe" treten;"

3a. 5 17 Abs. 1 Z I entfältt; der Strichpunkt am Ende der Z 7 wird dwcn einen punkt
ersetzl

4. In S 17 Abs. 2 wird der Ausdruck "Wiener Karenzudaubszuschussgesetz.. durch den
Ausdruck "Wiener Eltern-Karenzgeldzuschussgesetz,, ersetzt.

5. 5 20 Abs. 1 tautet:

,,(1) Ist der Anspruch gemäß g 19 Abs. 1 bis 5 erschöpft, so gebührt dem Vertragsbe_
diensteten für die Zeit des Anspruches auf laufende Geldleistungen aus der gesetztichen
Krankenversicherung oder einer diesen gleichwertigen Leistung der Krankenfürsorgean-
stalt der Bediensteten der Stadt Wien ein Zuschuss im Ausmaß der Differenz zwtscnen
dieser laufenden celdleistung und dem Nettomonatsbezug mit der Maßgabe, dass der
Zuschuss 49 0,6 des Nettomonatsbezuges nicht übersteigen darf. Auf Verlangen des Ma-
gistrats hat der Vertragsbedienstete die Bescheinigung übei die vom Träger der gesetzli_

Lp'
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chen KrankenveEicherung oder von der Krankenfürsorgeanstalt ausbezahlten Geldleis-
turigen vonulegen. Der Zuschuss gebührt auch, wenn der Anspruch auf die laufenden
Geldleistungen im Sinn des 5 138 Abs. 1 ASVG noch nicht besteht oder aus cründen im
Sinn des 5 139 ASVG erschöpft ist, Jedoch längstens auf die Dauer von insgesamt zwölf
Monaten, wobei S 19 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden ist.r

5a. 5 45 Abs. 2 Z 6 entfällt; der Strichpunkt am Ende der Z 5 wird durch einen punkt
ersetzt-

6. 5 61 samt Überschrift lautet:

"Ubergangsbestimmung für die Nebenbegchäftigung

5 51. Der Vertrdgsbedienstete des Schemas IV KAV, der als solcher bis vier Monate
nach dem Tag des In-Kraft-Tretens des g 16 Abs.3 in der Fassung der 13. Novelle zu.
Vertragsbedienstetenordnung 1995 eine gemeldete Nebenbeschäftigung zulässigerweise
ausgeübt hat, darf diese Nebenbeschäftigung bis zum 31. Dezember 2007 weiterhin aus-
üben, auch wenn die Voraussetzungen des S 16 Abs. 3 in der Fassung der 13. Novelle zur
Vertragsbedienstetenordnung 1995 nicht vorliegen."

6a. Nach 5 62b wird folgender S 62c samt überschrtft etngeftigt:

"Ubergangsbestimmung fü. die Dienstzulager

S 62c. Die für Vertragsbedienstete vorgesehenen Dienstzulagen nach den Sg 24 und
26 bis 31 der Besoldungsordnung 1994 in Verbindung mit S 17 Abs. 1 dieses cesetzes
gebühren dem Vertragsbedienst€ten in der am 31. Dezember 2OO1 besteh€nden Höhe
solange weiter, als sie den jeweils entsprechenden, in der Anlage 3 zur Besoldungsord-
nun9 1994 für solche Zulagen vorgesehenen Betrdg übersteigen..,

7. Die Anlagen 1 und 2 zur Vertragsbedienstetenordnung 1995 lauten:

l

I



Anl.or L

.  ( z u S t T A b s .  t  Z 5 )

Schema tlt

l
a

F.

Gehalts-

stufe

verwendungsgrupp€

Euro Euro Euro Euro Euro
0 1 1 .195 ,82 1.170,93 1.746,26 L 0 7 2 , 7 7 r.063,22 L.O39,37
o2 r.220,49 1 .190 ,71 1 .163 ,59 1 .091 ,52 1 .080 ,11 1 .052 ,63
03 1.245,08 1.210,4L 1.180,86 1 .  1  1 1 , 0 8 1.096,71 1.065,82
04 7.269,67 r.23Ot26 1.198,19 L.13O,42 1 .113 ,45 1.078,93

r.294,34 L.249,97 1.749,82 1.130,19 1.091,90
06 1.319,01 1.269,67 1.232,A5 1 .169 ,30 1.146,86 1.105,08
07 1.343,60 1.289,53 7.25O,12 1 .188 ,78 1.163,67 7.718,27
08 1.368,27 1.309,23 7.267,45 1 .208 ,19 1.180,48 L.L37,44
09 1.392,86 1.328,93 1.284,7 | 1 .197 ,08 7.L44,56
10 1 .417 ,45 1.34A,7L L.302,12 L.247,3a 1.213,90 L. t57 ,A2

r .442,12 1.368,49 1.319,38 L.266,79 L.230,7L 1.170,93
1 2 L.466t74 L3AA,27 1.336,7 L L.286,27 1.247,3a 1 .184 ,12

1.533,68 t.407,97 1.305,67 L.264,r9 1 .197 ,08
14 7.600,42 1 . 4 2 7  1 6 7 1.371,31 1.325,08 L240,71 r .2 !o ,34

r.667 ,90 . 1-44-1,46 L.427,O9 1.344,49 1.297 ,67 . L.223,45
16 1.735,46 1.499,45 L.47O,93 1.364,05 7.3 t4 ,20 r.236,79

1.803,16 1.549,68 1.520,71 1.385,90 1 .251 ,60
18 1 .871 ,09 1.600,27 1.570,57 L4O7,a3 1.352,O4 L.266,47
19 7.934,42 1 .651 ,98 7.620,79 7.429,6a 1 .37 I ,01 1.28t,23

2.OO5,7 6 1.703,68 L.67 7 t39 !.457,75 1 .389 ,90 1.296,O4



t Schema lV

tr

E
t

F.

Gehalts-

stufe

Dienstklasse III

verwencungSgruppe
E D D1 B

Euro Euro Euro Eurc Eu ro Euro Euro
0 1 1.032,831.056,541 .138 ,99 1 .163 ,59 1 .188 ,26 r .27 7,32 1 .601 ,28
02 1.046,O2 1 .  156 ,25 1 .183 ,16 1.272,78 7.324,43 1.601,28
03 1 .059 ,13 1 .089 ,81 1 .173 ,45 1.202t78 1 .237 ,16 L.377 ,62 1.601,28
o4 1.072,L01.106,47 1 .190 ,64 1.222,4a 1 .261 ,68 1.430,74 1.688,56
05 1.084,99 L. t23 ,O77.207,a3 7 .242 ,O5 1.286,13r.443,94 7-77 5,90
06 1 .098 ,11 1.225 tOB 1 .261 ,68 1 .310 ,66 1.463,17
07 1.156,33L.242,20 1.28L,32 1.335,10L.590,24 2.044,91
08 7.L24,321.173,00|.259,46 1.300,94 2.226,63
09 r .L37,36 1 .189 ,53 1.320,57 1.836,87 2.40a,29
1 0 1 .150 ,55 1.206,20 L.293,a4 1 .340 ,14 1.408,52 1.960,15 2.486,75
1 1 1.163,59r.222,93 1.311,021.359,841.432,97 2.O22,3a2.564,9A
l 2 1 .176 ,63 r.239,46 1.328,28 1.379,4! 7.457 ,4A 2.084,68 2.643,2a

1 .189 ,53 L.256,20 7.345,40 1.399,03 1.523,A7 2.146,99 2.72r,66
r4 r.2o2t71 7,272,64 1 .418 ,66 1.590,24 2.209,22 2.799,a9
15 L.249,46 t.412,07 1.434,23 r.657 ,29 2.271,53 2.878,2A

1.224,94 1.305,917.46r ,56 1.489,93 1.7 24,41 2.333,A3 2 .956 ,59
7 7 1.243,6a L.324,72 1 .511 ,05 1.539,86 1 .791 ,61 3.022,08
18 7.254,42 1.343,54 1 .560 ,61 1.590,101 .859 ,10 2.445t92 3.O47,72
19 7.273,O9 1.362,36 1.610,47 1.641,44 1.926,00 2.496 tOO 3.153,28
20 \247 ,43 1 .381 ,11 1.560,70 1.692,85 1.992,90 2.546,O7 3.2La,77



24

Schema Iv

F

Gehalts-

stufe
Dienstklasse

Euro Euro Euro Euro Euro Euro
0 1 2.262,O4 2 .746 ,11 3.677,40 5.094,92
o2 1.926,00 2.329,16 2.834,06 3 .77  8 ,69 5.377 ,79
03 7.523,a7 2.395,91 2.92L,54 3.963,90 5.660,36
o4 1.590,24 2.060,09 2.443,A5 3 .114 ,16 4.246,70 5.943,52
05 L.657 ,29 2.L27,43 2.57 L,49 3.295,24 4.529,r9 6.226,23
06 r.724,47 2.194 t7O 2.65A,77 3.456,46 4.877,91 6.508;80
07 1.791t61 2.262,O4 2.7 46,L1 3.617 AO 5.O94,92
08 1 .859 ,10 2.329,16 2.834,06 3.77A,69 5.377,79
09 1.926,00 2.395,9r 2.927,54 3.963,90



Schema M

ki

Gehalts-

stufe

Verwendungsgruppe

K6 K5 K4 K3 K2 K1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

0 1 1.304,06 1 . 4 1 5 , 1 1 1.454,7 4 1.688,26 1 .541 ,06 7.712,r2
o2 L.326,95 1 .450 ,89 L.49t,79 r.732,34 1 .583 ,28 L.760,42
03 r.349,62 1.486,98 1.528,98 1 .776 ,7  2 L.626t32 1.808,57
04 r.372,73 1.522tgA 1.566,09 1 .820 ,95 1.669,37 1.856,73
05 1 .558 ,91 1.603,58 1.465,24 1 .712 ,56 7.904,96
05 L.419,O4 1.595,14 7.641,O7 1.909,48 1 .801 ,16 2.OO4,46
07 7.442,74 1.631,58 1.674,70 7.953,78 1 ,889 ,91 .2.to3,73
08 1.473,26 1.578,56 r.721,0a 2.010,60 L.97A,A2 2.203,29
09 1.503,79 L.725,60 L.77 5,53 2.067,50 2.067 ,50 2.302,79
10 7.534,17 L.772,57 1.823,99 2.124,39 2.L56,40 2.402,06
I 1 7.564,76 7.8-12,43 2.!4L,37 2.245,04 2.'OL,42
1 2 1.595,43 1.866,44 1.920,96 2.23a,O4 2.333,97 2.600,98
13 L.626,32 1 .913 ,40 1 .969 ,18 2.294,94 2.422,74 2.700,33
74 L .97  2 ,15 2.030,01 2.366,13 2.5rr,34 2.799,6a
15 1.688,26 2.030,83 2.090,31 2.437,48 2.600,39 2 .899 ,39
16 1 .719 ,08 2.089,72 2.150,99 2.508,52 2.644,92 2.994,7 4
.77 1 .750 ,19 2.L48,33 2.211,37 2.579,65 2 .777  ß2 3 .098 ,17
18 1 . 7 8 1 , 0 1 2.207,O8 2.27 L,97 2.650,76 2.466,57 3.797,5L

19 1 .811 ,91 2.265,A3 2.33243 2.721,a2 2.955,25 3.286,98

20 1.442,95 2.324,35 2.392,44 2.792,46 3.O44,OA 3.369,90



Schcma w KAV

Gehaltsstufe
Verwendungsgruppe

A 1 A 2
Eu ro Euro Eurc

0 1 4.066,77 3.703,47 2.026ß5
o2 4.224A0 3.861,04

4.405,94 4.042,57 2.286,94
o4 4.683,18 4.319,a2 2.462 t66
05 4,960,14 4.596,77 2.638,31

5.237 ,37 4.473,95 2 .714 ,1L
o7 5.507,51 5 .151 ,41 2.749,76
08 5.777,56 5.428,73 2.865,49
09 b ,u4  / , 32 5.705,76 2.941,29
10 6 ,377  ,67 5.9A3,37 3 .016 ,94
1 l 6.5a7 t57 6.260,55 3.O92,67
L2 b.457 ,34 6.537,58 3.168,39
13 3.346,51
L4 3.5L9,40

3.642,4L
16 3.845,05
t7 4.008,12
18 4 .183 ,05
19 4.372,33
20 4.441,69

4.570,9a
22 4.7OO,26
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Ab 1. Jänner 2002 werden die Gehaltsansätze wie folgt festgesetzt:

Gehaltsstufe
Verwendungsgruppe

A 1 A 2
Euro Euro Eurq

01 4 .148 ,11 3.777,4a 2.067,39
02 4 ,308 ,89 3.934,26 2.!53,44
03 4.494,06 4.123,42 2.332t6a
o4 4.776,84 4.406,22 2 .511 ,91

5 .059 ,34 4.648,7 | 2 .691 ,08

5.342,06 4.971,43 2.764,39
07 5 .617 ,66 5.254,44 2.445,56
08 5.893,11 s.537,30 2.922,80
09 6.16a,27 5.819,88 3.000,12
10 6.444,O2 6.103,04 3.077,2a
1 1 6.7 19,32 6 .38  5 ,76

r2 6.994,49 6.668,33 3.231,76

3.413,44
I4 3.589,79
1 5 3.756,06
16

1 7 4-088,28
18 4,266,71

4.398,58

20 4.530,52

4.662,40

4,794,27
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Ab.1. länner 2004 werden die cehaltsansät-ze wte fotdt festgesetzt:

Gehaltsstufe
Verwendungsgruppe

1 A 2 3
Euro Euro Euro

I 4.57a,74 4 .148 ,11
2 4.679,52 4.308,89 2.4A1,97
3 4.öb4,69 4.494,06 2.66r,27

5.147 A8 4.77 6,a4 2.a40,45
5.429,97 s.o59,34 3.019,61
). / L2t69 5.342,06 3.096,92

7 5.980,88 5 .617 ,66 3.174 t09
I 6.24a,92 5 .893 ,11 3.251,33

6 ,516 ,67 6.r6a,27 3.32a,64
1 0 b.,/ö5,uo 6.444,O2 3.405,81
I 1 6 .7L9 ,32 3.483,05
r2 v .320,64 6.994 t49 3.560,29

3.729,36
t4

3.893,12
15 4.046,7a

4.2OO,O7
t7 4 .353 ,81
18 4.5t9,63

4.638,90
20 4.758,24
2 L 4 .877 ,51
22 4.996,7A



Schema M

j

Gehalts-

stufe

Verwendungsgruppe

Euro Euro Euro Euro Eurc Eu ro
01 1.397,03 1 .37  6 ,78 1.508,39 L.613 t78
o2 1.45a,O7 1 .402 ,46 1.508,39 1 .613 ,78 r .775,19
03 7.276,a3 1 .519 ,20 7.429,62 1 .662 ,51 L .775 ,79
04 1.298,36 1 .580 ,10 r.456,77 1.598,61 7.717,72 1.832,98
05 7.319,a2 1.642,03 1.485,12 1.644,03 1.759,93 1 .891 ,28
06 1 .703 ,89 1.558,43 1.689,36 1.808,45 1.956,80
07 1.404,92 1 .765 ,90 1.633,05 1.781,94 1.908,35 2.097,37
08 1.459,96 1.427 ,A3 1.701 ,63 L.877 ,57 2.O2a,33 2.244 tgo
09 1.516,08 t.aag,77 1 .781 ,56 1.973,19 2.147,a0 2.392,44
10 1.573,16 1 .951 ,70 1 .855 ,99 2.O43,12 2.2A5,64 2.534,99
r l 1.630,99 2.O13,71 1.930,06 2.193,48 2.423,57 2.682,41
t2 1.687,81 2.07 5,64 2.O32,7I 2 ,305,15 2.563,16 2.A33,75

L.745,56 2.137 ,66 2.L35,43 2.4r5,94 2.702,3A 2.96A,O2
14 1.803,61 2.199,44 2.237,72 2.527 ta4 2.847,25 3:LL4,64

7.842,72 2.294,42 2.340,29 2.639,37 2.9A0,49
1.962,1a 2.430,a7 2.7 50,53 3.L19,64 3.407,81

1 7 2.04L,t5 2.496,23 2.525,54 2.447 ,71 3.243,10 3 .554 ,13
18 2.L2O,34 2.595,73 2.626,74 2.950,92 3.373,20 3.701,50
19 2.799,29 2.693,96 2 .71A ,95 3 .061 ,16 3 . 5 1 1 , 6 5 3.904,83
20 2.792,86 3 .161 ,16 3.638,15 3.943,9L
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Anl.oe 2
(zu 5 52 Abs. 1 in der Fassung vor der Novelte LGBI. für Wien Nr. 51,/2OOO ivm q 62b)

Schema lV L _ tahresenflohnung

Artikel lV

Das Wiener Gleichbehandlungsgesetz, LGBI. für Wien Nr. 18/1996, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBI. für Wien Nr. I22/2O01, wird wie folgt geändert:

1, In S 2 Abs. 3 wird nach.der Z 1 folgende Z 1a eingefügt:

., la. der Verwendungsgruppe A 1 oder A 2,"

in der Verwendungsgruppe für jede Jahreswochenstunde

. Euro

a) für Lehrer an der Akademie für Sozialarbeiter mit
den Erfordernissen g emäß Z 22.7 der Anlage 1 zum
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

1.791,49
b) für Lehrer an der Modeschule 1 . t7  4 ,16
! . /  dr ruer nrdl|s rur unrerncntsgegenstände

der Lehrverpfl ichtungsgruppe

I

II

III

ry
IVa

IVb

L 2 A 2

L 2 a  1

L 2 b 1

L3

1.369,85

L.297 ,81

1.232,a6

t.07 7,87

1 .121 ,68

7.747,4A

!.027,40

968,68

904,64

845,04

742,7 4

702,72
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2. 5 40 erhält die Absatzbezeichnung "(1)" und wird nach dem Wort "sollen" ein Beistrich
gesetzt und die Wortfolge "sofern nicht in der person eines Mitbewerbers lieoende Grün-
de überwiegen," eingefügt.

3. Nach 5 40 Abs, 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:

"(2) Die in der Person eines Mitbewerbers l iegenden Gründe gemäß Abs.
gegenüber Bewerberinnen keine unmittelbar oder mittelbar diskriminierenoe
haben."

1dür fen

Wirkung

L

F-,

Artikel V

Das Ruhe- und VersoBungsgenusszulagegesetz 1995, LGBI. für Wien Nr, 72, zulezt ge_
ändert durch das Gesetz LGBI. für Wien Nr. 12212001, wird wie folgt geändert:

5 4 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,,Abweichend vom ersten Satz beträgt die Erhöhung
mi t  1 .  länner  1998 . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . , . .1 ,7  9o ,
mi t  1 .  Jänner  2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,2  o /o . "

Artik€l Vl

Durch Art, IV wird die RichUinie 76I207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinslchflich des Zuganges zur Be_
schäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen vom 9. Februar 1976, ABl. Nr. L 39 vom 14. Februar 1976, Seite 40,
umgesetzt.

Ardkcl Vn

Es treten in Kraft:

L, Art. Z 11 mit 1. Jänner 1999,
. 2, Att. l Z 1 bis 3, 5 und 7, Art,l lz 1, 3, 4, 6 und 9, 12 bis 14 und 15 (soweit er sich

auf das Schema II KAV bezieht), Art. III Z 3 und 7 (soweit er sich auf das Schema
IV KAV bezieht) und Art. IV Z 1 mit 1. Oktober 2001,

3. Art. II Z 2, 5, 6a, 7, 8, 10 und 15 (soweit er sich nicht auf das Schema U KAV be-
zieht), Art. Ul Z 2, 3a, 4, 5, 5a und 7 (soweit er sich nicht auf das Schema IV KAV
bezieht) und Art. V mit 1, Jänner 2002



4. Art.IZ4 und 6, Art. f iZ 4a und4b, Art. III Z 1, 5a und 6 und Art. lV Z2 und 3
mit dem der Kundmachung folgenden TaS.

Der Ländeshauptmann: Der LandesamSdirektofi



Vorblatt

1 .

2.

Prublcmc:

Zwischen der Stadt wien und den Arzten/Arztinnen des Wiener Krankenanstattenver-
bundes wurden (Grundsatz-)Verhandlungen über ein neues Gehaltsschema, Rationali_
sierungsmaßnahmen im äztl ichen Dienst, einen Infrastrukturbeit.ag aus den Ein-
nahmen der Azte/Aztinnen aus Honoraren der Soitderklassepatienten/Sonderklasse_
patientinnen sowie weitere dienstrechfl iche Mäßnahmen, insbesondere auch hinsicht_
lich eines "Konkurrenzverbotes,,geführt. Als Ergebnis des besoldungsrechuichen Tel-
les der Verhandlungen, welche am 10. November 2OOO abgeschlossen werden konn_
ten, wurde einvernehmlich festgelegt, dass ftir AetelÄrztinnen des Wiener Kränken-
anstaltenverbundes in zwei Etappen neue "Gehaltsschemata" eingeführt werc,en sot_
len (Arztl iche Direktoren/Direktorinnen, Arztl iche Abteilungs-(lnstituts_)vorstände,
sonstige Arzte/Aztinnen).

Die eGte Etappe soll mit 1. Oktober 2001 umgesetzt werden und Bruttogehattsver_
Desserungen von insgesamt 250 Mill ionen Schil l ing (entspricht ca. 18,17 Mill ionen Eu_
ro) jährlich bringen. Die zweite Etappe soll mit 1. Jänner2OO4 wirksam werden und
zusätzlich zu einer Bruttogehaltsverbesserung im Gesanitausma8 von weiteren
110 Mill ionen Schi ing (entspricht ca. 8 Mi ionen Euro) jährlich führen.

Die auf Grund der nachfolgenden Detailverhandlungen zwischen Vertretem der ce-
meinde Wien und der cewerkschaft der Gemeindebediensteten ausgearbeiteten neu-
en Besoldungsstrukturen, welch€ mit 1. Oktober 2OO1 Anwendung finden sollen, sind
legistisch umzusetzen. Darüber hinaus besteht ein Umsetzungsbedarf hinsichtlich
sonstiger dienstrechtl icher Begleitmaßnahmen (zB,,Konkurrenzverbot), die einer ge_
setzlichen Regelung bedürfen.

Zwischen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und der Stadt Wlen wurde am
21. Dezember 2001 ein Besoldungssabkommen abgeschlossen.

Die Gebührlichkeit der Kinderzulage im Fall einer Beschäftigun9 während einer Eltem-
Karenz bedarf aus Gründen des cleichheitsgebotes einer an der Teilzeitbeschäftigung
orientierten Regelung.
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die ab 1. Jänner 2OO1 nach der VBO 1995 tn den Gemetn-
Vertragsbediensteten Mitgtieder der KFA.

5i Das Wiener Gleichbehandlungsgesetz enthält keine der Rechtsprechung des Europäi_
schen Gerichtshofes entsprechende,,öffnungsklausel".

Mit 1. Jänner 2002 werden

dedienst aufgenommenen

Zielei

1. Schaffung eines eigenen
anstaltenverbunde; und

5. Anpassung des

hof entwickelte

lnhalt:

2. Anhebung der Bezüge der Beamten und vertragsbediensteten der Gemeinde wien
gemäß dem Besoldungsabkommen für das tahr 2002.

3. Schaffung einer verfassungskonformen Kinderz ulagenregelung im Fall einer Beschäft|-
9ung während erner Eltern-Karenz.

4i Gleichstellung der .vertragsbediensteten neu' mit den vor dem 1. Jänner 2001 rn den
Dienst der Gemeinde Wien aufgenommenen Vertragsbediensteten in Bezug auf die
Zuschussregelung gemäß g 20 Abs. 1 VBO 1995.

Gehaltsschemas für die Arzte/Aetinnen des Wiener Kranken_
umsetzung des vereinbarten "Konkurrenzverbotes",

Wiener Gleichbehandlungsgesetzes an die vom Europäischen Gerichts_
Rechtsprechung.

2.

1 , Einführun9 eines eiqenen Gehaltsschemas für
kenanstaltenverbundes und Fesflegung eines
Nebenbeschäftigungsregelungen.

Umsetzung des Besoldungsabkommens 2002.

Zuschüsse soll es auch für Jene Vertragsbediensteten

fall) Iaufende Geldleistungen von der KFA erhalten.

die AztelÄrztinnen des Wiener Kran-

,Konkurrenzverbotes" im Rahmen der

geben, welche (im Krankheits-

i

Im Fall einer Eeschäftigung während der Eltern-Karenz lm Ausmaß einer bereits mögli-
chen Teilzeitbeschäftigung, soll die Kinderzulage in jener Höhe gebühren, wte ste am
Fall einer Teilzeitbeschäft igung gebühren würde.



5. Einfügung einer der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes entsprechenden
Öffnungsklausel.

Alternativen:

Keine, da vor allem geschlossene Vereinbarungen und EU-Recht einzuhalten sind,

l(oatcn i

Entsprechend den vereinjarten Vorgaben wird die Umsetzung d". erst.n Etappe der Ge-
haltsreform für die Arzte des KAV 250 Mill ionen Schilt ing (18,17 Milt ionen Euro), dte Um_
setzung der zweiten Etappe weitere 110 Millionen Schilling (8 Millionen Euro), jeweil6
bezogen auf das lahr 2000, jährlich betragen (siehe auch die finanziellen Erläuterungen).

Die jährlichen Mehrkosten (Monatsbezüge und Nebengebühren), wetche durch die Um-.
setzung des Besoldungsabkommens 2OO2 für den Bereich des Magistrats der Städt Wien
entstehen, werden etwa 33,75 Mill ionen Euro betraqen.

Für andere Gebietskörperschaften entstehen keine Kosten.

Aqswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Wicn:

Keine

Besondertciten des Normerzeugungsverfahr€ns:

Keine

t Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
ll

Die in Art. I bis III und V vorgesehenen Regqlungln fallen nicht in den Anwendungsbe-
reich des Rechtes der Europäischen Union. Art. IV entspricht der Richflinie 76/207/EWG
des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes de. Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtl ich des Zuganges zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum be-
rufl ichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen vom 9. Februar 1976, ABt.
Nr. L 39 vom 14. Februär 1976, Selte 40.
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Erläuterungen
zum Entwurt eines c€s€tz€s, mit dem die Dienstordnung 1994 (12, Novell€ zur
Dienstordnung 1994), die Besoldungsordnung 1994 (12. Novelle zur. Besol-
dungsordnung 1994), die Vertragsbedlcnstetenordnung 1995 (13. Novelle zur
Vertragsbedienstetenordnung 1995), das Wiener cleichbehandlungsgesek
(5. Novelle zum Wiener Glelchbehandlungsgesetz) und das Ruhe_ und V€rsor_
gun9sgenuss2ulagegeseb 1995 (7. Novelle zum Ruhe_ und Versorgungsgenuss_
zula9egeset2 1995) geändert werden

Allgemclner Tcil

Zwischen der Stadt Wien und den Azten/Arztinnen des Wiener Krankenanstaltenverbun_
des wurden (Grundsatz-)verhandrungen über ein neues Gehartsschema, Rationarisie-
rungsmaßnahmen im ärztl ichen Dienst, einen Infrastrukturbeitrag aus den Elnnahmen
der Arzte/Aetinnen aus Honoraren der Sonderklassepatienten/SonderklasseDatientinnen
sowie weitere dienstrech iche Maßnähmen geführt. Als Ergebnis des besotdungsrechui-
chen Teiles der Verhandlungen welche am 10. November 2OOO abgeschlossen werden
konnten, wurde einvernehmlich festgelegt, dass für Aete/Arztinnen des Wiener Kranken_
anstaltenverbundes in zwei Etappen neue "cehaltsschemata., ejngeführt werden sollen
(Arztliche Direktoren/Öirektorinnen, Arzfliche Abteilungs-(tnstituts-)vorstände, sonstige
ArztelAr2tinnen).

Dae erste Etappe soll mit 1, Oktober 2OO1 umgesetzt werden und Bruttogehattsver_
besserungen von insgesamt 250 Mi ionen Schil l ing (18,17 Mill ionen Euro) jährtich brin_
9en.
Diese Gdhaltsverbesserungen sollen zu einem sehr 9roßen Teil durch Rationatisierungen
im ärztl ichen Dienst sowie durch Einführung eines.sechs-prozent-Infrastruktur_
beitrages" von den Einnahm€n der Arzte/Aztinnen aus Honoraren der Sonderklasse_
patienten/Sonderklassepatientinnen In den Spitälern der Stadt Wien ermögticht werden.
Die zweite Etappe soll mit 1. Jänner 2OO4 wirksam werden und soll zusäEliche Bruttoge_
haltsverbesserungen im Gesamtausmaß von weiteren 110 Mjll ionen Schil l ing (8 Mill ionen
Eu.o) jährlich bringen. Davon sollen 40 Mill ionen Schil l ing (2,9 M lionen Euroj aus erner
Anhebung des ,,Infrastrukturbeitrages" von sechs auf zwölf prozent bedeckt werd€n.
Als Begleitmaßnahme wurde überdies die Festschreibung eines ,,Konkurrenzverbotes.,
vereanbart, die vör allem das Abwerben von Sonderklassepatienten/Sonderklasse-
patientinnen durch Spitalsärzte/Spitalsäztinnen der Stadt Wien verhindern soll.

Zwischen der Gemeinde Wien und der cewerkschaft der cemeindebediensteten wurde
am 21. Dezember 2001 u.a. Folgendes ver€inbart:
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1..Die Gehälter der Beamten der Stadt Wien werden mit Wirksamkelt vom 1. Jänner
2002 um 2 or'o erhöht.

2. Die Gehärter der vertragsbediensteten der stadt wien werden ab 1, Jänner 2oo2 und
bei künftigen generellen Gehaltserhöhungen mit der gleichen Wirksamkeit um den
serben Betrag erhöht, urn den sich der Gehart eines Beamten der stadt wien mit orei-
cher b€soldungsrechUicher Stellung erhöht.

3. Die in den €5 23, 24 sowie 26 bis 31 der Besoldungsordnung 1994 genannten ruhege-
nussfähigen zuragen sowie die Nebengebühren werden mit wirksamkert vom 1. Jän-

. ner 2002 um 1,2 o/o erhöht.
4. Die nach 5 17 Abs. 1 Z 8 VBO 1995 für die Vertragsbediensteten der Stadt Wien vor-

gesehenen Zulagen sind ihrer Höhe nach den in pkt. 3 genannten vergteichbaren ru_
hegenussfähigen zuragen der Beamten der stadt wien anzupassen. sie sind daher so
lange nicht zu erhöhen, als sie den den Beamten mit gleicher besoldungsrechflicher
stellung gebühr€nden Betrag übersteigen. Danaih gebühren den vertragsbedienste-
ten diese Zulagen in der s€lben Höhe wie den vergleichbaren Beamten der Stadt
Wien.

5. In der BO 1994 sollen die bestehenden Regelungen dahingehend erweitert werden.
dass neu eintretende Bedienstete in eine höhere Gehaltsstufe oder höhere Dienstklas_
se eingereiht werden dürfen als sich nach der Vordienstzeitanrechnung ergeben wüa_
de, wenn der Bedarf der Stadt Wien nach einer bestimmten beruflichen euatifikation
und die Arbeitsmarkflage dies erforderlich machen. In diesen Fäflen findet eine vorrü-
cKung erst zu nehmen Zeitpunkt statt, mit dem die nächsthöhere Gehaltsstufe im
Wege der Vorrückung ohne Anwendung der vorstehenden Regelung erreicht worden
wä re.

Weitere Schiverpunkte des vorliegenden Entwu es sind die verfassungskonforme Rege-
lung d€r Gebührlichkeit der Kindezulage bei Beschäftigungen während der Eltern_Karenz
und die cewährung eines Zuschusses an Vertragsbedienstete zu den laufenden Geldleis_
tungen der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Gemeinde Wien im Krankheits-
fall.

Der Oberste Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 30. Jänner 2001, Zt. 1 Ob gO/OOx, aus-
gesprochen, dass 5 43 erster Satz des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GBG),
BGBI. N., 100/1993 in der Fassung vor der Novelle BGB|. I N.. 132/ Iggg, keine öff-
nungsklausel im Sinne der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes (so zB Urteil des
EUGH vom 28, März 2000,. Rs C-I58/97) enthalte und daher wegen Verstoßes gegen die
Richtl inie 761207lEWG des Rates 2ur Verwirklichung des crundsatzes der Gleichbehand_
lung von Männern und Frauen hjnsichuich des Zuganges zur geschäftjgung, zur Be_
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rufsausblldung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeltsbedingungeit
gemeinschaftsrechtswidriq ist. Dasselbe problem ergibt stch auch hinsichflich der Be-
stimmung des q 40 Wiener cleichbehandlungsgesetz betreffend die Bevorzugung von
Frauen beim beruflichen Aufstieg, welches nunmehr durch die vorliegende Novelle gelöst
werden soll.

Darüber hinaus nimmt der Entwurf noch diverse geringfügige Anpassungen bzw.,Klar-
stellungen im Zusammenhang mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes vor und
eliminiert durch Zeitablauf nicht mehr zur Anwendung kommendes Recht.

. Flnanzielle Erläuterungen:

4. Zum Schema II KAVIV KAV:

1. Vereinbarte Kosten:

In der Vereinbarung vom 10. November 2OOO wurden besoldungsrechüiche Besserstel_
lungen für die Aete/Arztinnen des Wiener Krankenanstaltenverbundes in der Höhe von
250 Mill ionen Schil l ing (18,17 Mill ionen Euro) pro Jahr ab 1. Oktober 2OO1 (1. Etappe)
lnd von weiteren 110 Mill ionen Schil l ing (g Mill ionen Euro), jeweils bezogen auf das Jah.
2000, ab 1.. Jänner 2004 (2. Etappe) festgelegt.

2. Verteilung der Geldmlttel:

2.1. Turnusärzte/Turnusärztinnen:

Turnusärzteffurnusätztinnen werden nicht in das neue Schema IV KAV eingereiht, son-
dern verbleiben im Schema IV, Verwendungsgruppe A.

Es ist aber vorgesehen, dass

a) A.ztelÄztinnen, die die Ausbildung zum Arzvzur Arztin für Allgemetnmedizin be-
- end€t und das Diplom zum Arzvzur ̂ rztin für Allgemeinmedizin vorgelegt haben,

ab folgendem Monatseßten eine Stufenvorrückung gewährt werden kann, soferne
- sae nicht in die Verwendungsgruppe A 3 überreiht werden und ihnen nacht schon

während der Hauptfachausbildung eine Stutenvorrückung gewährt worden ist, und

. b) AetelAztinnen während der Ausbildung im Hauptfach einer Fachausbildung eine
Stufenvorrückung gewährt w€rden kann, es sei denn, es wurde schon anlässlich

. 
der Absolvierung der Ausbildung zum Ar?L/zur Arztin für Allgemeinmedizin eine
Stufenvorrückung 9ewährt.
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Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen ca. 350 personen betreffen. Oie üb_
liche Einstufung kann mit A/IIV7 oder A/III/8 angenommen werden. Eine stufenvorrü-
ckung bedeutet in diesen Fä en ca. 1.500,__ S (109 Euro) monaflich bzw. 21.OOO,__ S
(1.526 Euro) jährtich. Dies ergibt (bei 350 personen) einen Betrag von jährtach 7,5 Mi io_
nen Schil l ing (545.000 Euro),

2.2. Mehrausgaben ftir andere ArztelÄrzflnnen
1. Etappe, zusätzliche Mehrausgaben für
samt (in Euro):

als Tuinusäztefiurnusärztinnen fü. dte
die 2. Etappe und Mehrausgaben insge_

1. Etappe
(  1 .10 .2001)

2. €tappe
( 1.1.2004) Summeätztliche

Direktorinnen -
Verwendungs-
Gruppe A 1

prag m.

vtm.
340.953,61

73.2a4,7 4

76.611,70

20.246,65

477.565,31

Summe 414.238,35 96.858,35 511.096,70
Arztl iche Ab-
teilungsleiter
(Instituts-)
vorstände -
Verwendungs-
GrupDe A 2

prag m.

vtm.
2.253 .332,27

317.878,53
672.921,3A

100.441,85

2.926.253 ,65
418.320,38

Summe 2.571.210,80 773.363,23 3.344 .5i 4 ,03

Fachärzte/
Fachärztinnen -
Verwendungs-
Gruppe A 3

pragm. 8.986.331,84

3 .256.41a t54

3.67 0.raL ,7 5

LAL2.|25,t7
12.656.513,60

5.068.543,71
Summe 12 .24  2  .7  50  ,3a 5.482.306,927't .725.057,3L

ArzrelArzlrnnen
für Allgemeinme-
d i z in  -
verwendungs-
GrupDe A 3

pragm. 1 .057 .535 ,52

494.367,77

768.915,94

446.437 ,50

7.426.45L ,46
945.205,26

Summe 1 ,559 .903 ,29r.215.753,44

Summe der
pra9matisierten
Bediensteten

12.638.153,245.188.630,7717 .426 .7a4 ,O1
Gesamtsumme
(pragm. und vtm.)

16.7A4.rO2,A27 .56a .2A1 ,94 24 .352.3a4 t7 6

3. Dienstgeberbeiträge:

Diese werden bei Vertragsbediensteten nicht in Rechnung geste t, da die betroffenen
Personen (zumindest wenn es sich um Arzte/Arztinnen mit Nachtdienswerpflichtung han-
delt) unter Einbeziehung der Nebengebühren fast alle über der Höchstbeitragsgrundtage
des ASVG (2OO1r 44.4O0,-- S monaflich) t iegen.
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Nicht berücksichtigt stnd jene ab 1. Jänner 2OO1 aufgenommenen Vertragsbediensteten,
welche ab 1. Jänner 2002 Mitglieder der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der
Stadt Wien werden.

8ei pragmatisierten Bediensteten wird ein Dienstgeberbeitrag von 4,5 go in Rechnung
gestellt. Das ergibt einen Betrag von ca.

b l.lehrkosten für überstunden bet ärzdlchen Direktoren/Direktorinnen und äztliche; Abtel_
lungs-(Instituts)vorständen werden nicht in Rechnung gestelt, da einzerverreclinete ü-
berstunden kaum vorkommen. Eine allfäll ige Anderung bei den personalzulagen der ärzt_
lichen Direktoren/Direktorinnen wird ve.nachlässtot.

8ei den sonstigen Azten/Arztinnen werden durch die an dem angehobenen Monatsgehalt
gebundenen überstundensäEe erhebliche Mehrkosten erwachsen. Für jene Uberstunden,
die von Turnusörztenflurnusä.ztinnen geleistet werden, wird keine finanzielte Mehrauf_
wendung in Rechnung gestellt. Weiters wird davon ausgegangen, dass überstunden ein_
gespan werden können.

Die relevanten finanziellen Mehraufwendungen fü. überstunden für Arzte/Arztinnen der
Verwendungsgruppe A 3 betragen

für die 1. Etapp€:

für die 2. Etappe:
. insbesamt:

4. Kosten fiir Überstunden:

aus der 1. Etappe:

aus der 2. Etappe:

somit insgesamt:

5. Zusammenstellung der Kosten:

7,83 Mill ionen Schil l ing (57O.OOO Euro,
3,21 Mill ionen Schi ing (233.300 Euro)

11,04 Mill ionen Schitt ing (803.300 Euro).

3.831.501,-- S (278.,{46 Euro),
2.319.408,-- S (168.558 Euro),
6.150.909,- S (447.004 Euro).

I

Angaben in Tausend Euro
Dienst-
geber-

beiträqe

Stufen fü r
Tu rh usä rzte/

Turnusärztinnen

Uber-
stunoen

Verwendungs-
gruppen

4 1 , 4 2 , A 3

SummeHöchst-
wen

Differenz

1, Etappe
(1 .10 .2001)

570 545 278 16.744 14.177 18.158 .t-0,1

2. Etappe
(  1 .1 .2004)

233 169 7.568 7.970 8.000

Summe 545 447 24.352 26.t47



' 4 t

Dem gegenüber werden durch Einhebung eines ,InfrastruKurbeitrages" von 6 96 Mehr-
ei.inahmen von jährtich 31,4 Mio Schil l ing (2,2g Mio Euro) erwartet (Bezugsjahr 2OOt),
ab dem Jahr 2004 das Doppelte dieses Betrages.

B. Zum Besoldunosabkommen:

Die Kosten des Besoldungsabkommens in der Höhe von 33,75 Mill ionen Euro (Basisi
hochgerechnete tatsöchliche Kosten im lahr 2OO1) setz€n sich wie folgt zusammeni

:;
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. Bcsonderer Teit

1, Zu Art. I Z 1 und Art. II Z 6. 9 und 12 f6 15 Abs. 1a DO 1994, 6 18 Abs. 2. erster
Satz, und 66 40e bis 40h und 48b BO 1994):

Diese Normen regeln einerselts, wie künftig bei einem/einer In eine Verwendungsgruppe
des schemas II KAV/IV KAV aufgenommenen oder übersteflten A'v^rztin die besoF
dungsrechtriche stelung zu ermittern ist, andererseits entharten sre das erforderriche
Überleitungsrecht in das neue schema sowie diverse sonderbestimmungen für Bediens_
tete dieses Schemäs, Im Einzelnen wjrd Folgendes bestimmt:

Wird ein Arzt/eine Aztjn für Allgemeinmedizin in die V€rwendungsg.uppe A 3 aufge_
nommen, ist zunächst so vozugehen, als ob er/sle in die Verwendungsgruppe A des
schemas II aufgenommen werden würde. Das bedeutet, dass von der Gehartsstufe 1 der
Dienstklasse III auszugehen und sodann die besoldungsrechfliche Stellung um die 9emäß
5 14 DO 1994 anzurechnende Zeit zu verbessern ist. Das dem Arzvder Arztin in c,er Ver-
wendungsg.uppe A 3 gebührende Gehalt ergibt sich sodann unter Zugrundelegung der
Überleitungstabelle und des zweiten Satzes des S 48b Abs. 1 BO 1994. Ergibt sich somit
zB nach erfolgter Vordienstzeitenanrechnung eine (fiktive) Einreihung in dte cehattsstu_
fe8 der Dienstkrasse IIr, ist der Arzvdie ̂etin für Algemeinmedizin in die Gehartsstu-
f€ 5 der verwendungsgruppe A 3 einzureihen (5 15 Abs. la Do 1994 ivm g5 40€ Abs. 1
und 48b Abs. 1 BO 1994). Handett es sich nicht um einen Arzveine Aztin für A g€mein_
m€dizin, sondern um.einen Fachar2t/eine Fachärztin, die in die Verwendungsgruppe A 3
aufgenommen werden soll, ist zusätzlich noch der Vorrückungsstichtag um sechs Jahre
zu verbessern, sodass sich bei obgenanntem Beispiel tatsächlich eine Einrerhung in die
Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe A 3 ergibt (g 48b Abs. 3 BO 1994)

ArzlelArztinnen, die in die Verwendungsqruppe A 1 oder A 2 aufgenommen werden, ge_
bührt grundsätzlich das Gehalt der Gehaltsstufe 1 der Verwendungsgruppe, in die sie
aufgenommen werden, Es ist aber unter Beachtung der oben dargelegten unterschiedli_
chen Einstufungsmodalitäten für Arzte/Aztinnen für Allgemeinmedizin und Fachärz-
telFachärztinnen jenes Gehalt zu bestimmen, das dem/der Bediensteten fiktiv bei Einrei_
hung in die Verwendungsgruppe A 3 (si€he oben) gebühren würde. Für den Fall, dass
dieses Geha/t h6her ist ais jenes, das ihm/ihr auf crund der cehattsstufe t oer verwen-
dungsgruppe A 1 oder A 2 gebührt, gebührt ihm/ihr das diesem fiktiven Gehalt nächst-
höhere Gehalt der für ihn/sie in Betracht kommenden Verwendungsgruppe. wäre daher
zB ein in die Verwendungsgruppe A 2 auigenommener Bediensteter f iktiv In die cehalts-
stufe 17 der Verwendungsgruppe A 3 einzureihen, gebührt ihm nicht das (niedrjgere)
Gehalt der cehaltsstufe 1 der V;rwendungsgruppe A 2, sondern jenes der cehaltsstufe 3
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(5 40e Abs. 2 BO 1994). Von Bedeutung im Sinn des S 4Oe Abs. 2 wird die Fachaztaus-
bildung dann sein, wenn sie in der Postenausschreibung - wenn auch nur alternativ -

angeführt oder sonst für die künftige Tätigkeit von wesenflichem Vdrtejl ist

Analog den vorgenannten Bestimmungen ist auch vorzugehen, wenn eln Aet/elne Arztin
von der Verwendungsgruppe A, Dienstklasse IU oder VII in die Verwendungsgruppe A 3,
von der Verwendungsgruppe A In die Verwendungsgruppe A 1 oder A 2 ooer von oer
Verwendungsgruppe A 2 oder A 3 in eine höhere Verwendungsgruppe des Schemas
II KAV/IV KAV überstellt wird. Allerdings sind in diesen Fällen allfällig gebührende Zula_
gen gemäß 5 11 Abs. 2 und S 23 aO 1994 zu berücksichtigen (S 4Of BO 1994). Bei ei_
nem/einer in die Verwendungsgrupp€ A 3 überstellten ArzvÄztin gebührt diesem/dieser
eine Zulage gemäß 5 11 Abs, 2 BO 1994 weiterhin, wenn erlsie in die Gehaltsstufe 22
der Verwendungsgruppe A 3 einzureihen ist, andernfalls verbessert sich der Vorrü-
ckungsstichtag um zwei Jah.e pro gewährter Zulage (S 4Of Abs. 1 ivm S 48b Abs. 8
BO 1994). Bei einem/einer in die Verwendungsgruppen A 1 oder A 2 überste ten
A-zt/^.ztin sind die Zulagen beim "Gehaltsvergleich" zu berücksichtigen. Gtbt es kein
über dem bisherigen Gehalt plus Zulagen liegendes Gehalf in der neuen Verwendungs_
gruppe, gebührt auch in diesem Fall eine Zulage gemäß S 11 Abs. 2 BO 1994 weiter
(5 aof Abs. 2 Bo 1994).

g 18 ibs. 3 BO 1994 soll bei üb€rstellungm tm Be,€ich des SctEmas II KAV nicht anzu-
wenden sein. Hinsichtl ich der Berücksichtigung von Zulagen gemäB S 11 Abs. 2 BO 1994
finden die Sonderbestimmungen des 5 4Of Abs. 1 und 2 BO 1994 Anwendung.

Bei Überreihung eines Aztes/einer Arztin für Allgemeinmedizin in die Bediensrerengruppe
der Fachärzte des Krankenanstaltenverbundes soll mit der überreihung für den Azt/die
Arztin insofern eine besoldungsrechtliche Besserstellung eintreten, als sein/ihr Vorrü-
ckungsstichtäg um vier bzw. sechs lahre zu verbessern ist, je nachdem in welchem Aus-
maß eine solche Verbesserung eingetreten wäre, wenn er/sie bei einer überstellung in
die Verwendungsgruppe A 3 in die Bedienstetengruppe der Fachäete des Krankenanstal-
tenveöundes aufgenommen worden wäre. Handelt es sich um einen Anveine Aetin für
Allgemeinmedizin, derldie mit 1. Oktober 2001 in die Verwendungsgruppe A 3 übergelei-
tet worden ist, ist die damit verbunden gewesene Verbesserung des Vorrückungsstichta-
gds auf die anlässlich der Überreihung neuerliche Verbesserung des Vorrückungsstichta-
ges anzurechnen (5 409 Abs. 1). Bei Uberreihung eines Facharztes/einer Fachärztin in die
Bedienstetengruppe der Arzte für Allgemeinmedizin des Krankenanstaltenverbundes ist
im Ergebnis umgekehrt vorzugehen. Diesfalls gebührt dem Arztlder Arztin eine Erqän-
zungszulage. nach den Bestimmungen des 5 19 BO 1994.
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Eine Dienstatterszutage so 

 

im Schema II KAV/IV KAV künftig nur metrr lenen Az_
ten/Aztinnen zuerkannt werden können, die auf Grund der überleitungsbestimmungen
mit 1, Oktober 2001 entweder in die Gehaltsstufen 11 oder 12 der Verwenoungsgruppe
A 1 oder A 2 oder in die Gehaltsstufen 21 oder 22 der Verwendungsgruppe A 3 eingereiht
werden (5 4Oh BO 1994).

5 48b Abs. 1 enthätt die überteitungstabelle für jene ArztelArztinnen, die aus der Ver-
wendungsgruppe A, Dienstklasse III oder VII (andere Dienstklassen kommen In der pra-
xis nicht in B;tracht) in die verwendungsgruppe A 3 übenuleiten sind. Für dae mit stich_
tag 1. Oktober 2001 übeeuleitenden und in die Bedienstetengruppe der Arzte für Allge_
meinmectizin des Krankenanstaltenverbundes einzureihenden Arzte/Arzqnnen ist.eine
verbesserung des vorrückungsstichtages um zwei Jahre (s 48b Abs. 2 Bo 1994), für in
die Bedienstetengruppe der Fachärzte des Krankenanstaltenverbundes etnzureihencle
Arzte/Aztinnen um sechs Jahre (S 4gb Abs, 3 BO 1994) vorgesehen. Bei An_
ten/Aetinnen, die sorvohr ein öiprom für Aflgemeinmedizin ars.auch ein Facharztdigrom
aufweisen, erforgt die überleitung Je nach dem, in werchem Be.eich der Azvdie Arztin
überwiegend tätig ist (S 48b Abs. 4 Bo 1994).

5 48b Abs. 5 enthätt die überleitungsbestimmungen für jene ArztelÄztinnen der Ver_
wenoungsgruppe A, die in die Verwendungsgrubpe A 1 oder A 2 übeeuleiten sind. ÄzUi_
che Direktoren/Direktorinnen, die bereits vor Einführung des neuen GehalEschemas die_
se Tätigkeit ausgeübt haben, werden so eingestoft, ars ob das neue Gehartsschema be_
reits am Beginn ihrer Betrauung mit der Funktion als ärz icher Direktor/ärzUiche Direkto_
nn gegolten hätte. War der är2tliche Direktor/die ärztliche Direktorin vorher arzüicher
Abteilungsvorstand, zählen diese Zeiten mit. Auch die Zeiten einer befristeten, probeweF
sen Betrauung mit der Funktion als ärzflicher Direktor/ärzfliche Direktorin oder ärz icher
Abteilungsvorstand (während der eine Einreihung in die Bedienstetengruppe der ärzfl i_
chen.Direktoren oder in die Bedienstetengruppe der ärzflichen Abteilungsvorstande noch
nicht gegeben war) werden voll angerechnet.

Dies gilt sinngemäß für Arzte/ArÄinnen der Generaldirekflon des Kränkenänstattenver_
bundes auf mit A/IX oder A/VIU b;werteten Dienstposten, die künftig In dte Verwen_
oungsgruppe A 1 elnzureihen sind.

Analoges gilt für die in die Verwendungsgruppe A 2 einzureihenden ärzfl ichen Abteilungs_
(Instituts-)vorstände und die Arzte/Aztinnen der. Generaldirektion des Krankenänstalten_
verbundes auf einem mit A/VII bewerteten Dienstposten.

I
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In den Fällen der überleltung in die Verwendungsgruppe A I oder A 2 ist zunächst von
einem (fiktiven) Vorrückungsstichtag 1. Oktober 2OOt auszugehen, d;r sach sodann um
die angerechnete Zeit verbessert.

Die Bestimmungen der Abs. 6 und 7 des g 4gb nehmen auf jene Fälle Bedacht, in denen
zwjschen dem der Kundmachung der 17. Novelle zur Besoldungsordnung 1994 fotgenden
Tag und dem Zeltpunkt des rückwirkenden In-K.aft_Tretens der Novelle Vorückunqen in
eine höhere Gehaltsstufe oder Beförderungen in die Dienstklasse VII bei einemr/ei;er in
die verwendungsgruppe A 3 übergereiteten AzvÄ,,tin vorgenommen worden sind. Ats
Grundsatz 9ilt, dass mit Wirksamkeit der dadurch bewirkten besoldungsrech0ichen Bes-
serstellung die ursprünglich auf die Verhältnisse am 1. Oktober 2OO1 abste ende Ermitt_
lung der besoldungsrechflichen stefiung im schema II KAV/IV KAV mit wirksamkeit der
vorrückung bzw. Beförderung nach den oben dargelegten überleitungsbestimmungen
neu festzulegen ist.

Zulagen gemäß S 11 Abs. 2 BO 1994, die einem/etner übergeleiteten ArzvÄrzfln gewährt
worden sind, gebühren diesem/dies€r weiter, wenn er/sie in die höchste Gehattsstufe der
für ihn/sie in Betracht kommende Verwenoungsgruppe eingerelht wi|.d. Andernfalls ist
der Vorrückungsstichtag um weitere 2wei Jahre zu verbessern (g 48b Abs. Sj.

erster satz Bo 1994; 6 17 Abs. 1 Z 1 VBO 1995:

Haer handelt es sich um durch dje Schaffung eines eigenen Gehaltsschemas für den
reich des Krankenanstaltenverbundes erforderliche Zitatanpassunqen.

In Umsebzung des vereinbarten ,Konku(enzveöotes" dürfen konftig Bedlenstete des
Schemas II KAV/MAV keine Nebenbeschäftigung in einer Krankenanstalt außerhalb der
Unternehmung .Wiener Krankenanstaltenverbund" ausüben. Ausgenommen sind kraft
Gesetzes - sofern nicht ein sonstiges Verbot aui Grund des S 25 Abs, 2 DO 1994 bzw,
des 5 45 Abs. 2 Z 5 VBO 1995 gegeben ist - Tätigkeiten in Heimbn für cenesende, die
ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (S 1 Abs. 3 Z 3 wr. KAG), in
Pflegeanstalien für chronisch Kranke, die äedicher Betreuung und besonderer pflege
bedürfen (5 1 Abs. 3 Z 4 Wr. KAG) und in selbständigen Ambutatorien (Rontgeninstitu_
ten, Zahnambulatorien und ähnlichen Einrichtungen (S 1 Abs. 3 Z 7 Wr. KAG). Der crund

Be-

16 Abs. 3 und 4. 6 45 Abs. 2 Z 6 und 6 61 VBO 1995\:



für diese generelle Ausnahme ist darin begründet, dass ein€ Nebenbeschäftigung In die_
sen Arten von Krankenanstalten keine oder keine nennenswerte Konkurrenz zu den wirt_
schaftlichen Interessen der Stadt Wien erwa.ten lässt. Oie Bestimmungen der SS 25
Abs. 3 DO 1994 bzw. 16 Abs. 2 VBO 199S über die Meldepflicht erwerbsmäBager Neben-
beschäftigung sind jedenfalls zu beachten.

Ausnahmen vor den verboten des 5 25 Abs. 4 Do 1994 bzw. 5 16 Abs. 3 vBo 1995 sind
insofern vorgesehen, als das Verbot zunächst nicht für jene Fälle gelten so , in denen die
Ausübung der Nebenbeschäftigung zur Abwehr einer unmittelbar drohenoen Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit eines Menschen erforderlich ist (Gefahr rm Vezug). Bei
einer Gesundheitsgefäh.dung wird von einer Gefahr im verzug in der Reger nur dann
auszugehen sein, wenn es sich zB um ein akutes Krankheitsbild handelt, bei dem zu be-
fürchten ist, dass im Falle der nicl
Gesundheitsschäden n".""n"", *"J:"t::::.einsetzenden 

Eehandrung mit nachhartigen

Weiters sollen die genannten Verbote dann kelne Anwendung inden. wenn eln ausdrück-
licher Patientenwunsch, in einer anderen Krankenanstalt als einer solchen des Wiener
Krankenanstaltenverbundes behandelt zu werden, vorliegt. Da ein patient ab€r die Ent_
scheidung, in welcher Krankenanstalt er behandelt werden möchte, nur nacn entspre-
chender Information fassen kann, sieht das Gesetz eine entsprechend€ Verpftachtung des
Bedienst€ten des Schemas.Il KAV/IV KAV zur Information des patienten uber das Leis-
tungsangebot der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverb.und.,(KAV) vor. Die um_
fassende Information durch den Bediensteten an den patienten über das Leistungsange_
bot des KAV und die daraufhin getroffene kla.e Entscheidung des pati€nten srnd schrift_
lich zu dokumentieren, wobei die schriftliche Dokumentation jedenfalls dem KAV zu ü-
bermitteln ist (arg.: nachweisrich). Mit dieser Bestimmung sofi für den KAV gesichert
werden, dass Abwerbungen und "wil lkürliche" Behandlungen von patienten In Krankenan-
stalten außerhalb des KAV zu dessen wirtschaftljchen Nachteil hintangehalten werden.

Um ein Ab$rerben möglicher Sonderklassepatienten/Sonderklassepati€ntinnen zu verhin_
dern, sehen die qS 25 Abs, 5 DO 1994 und 16 Abs.4 vBO 1995 ein Veöot für die Be_
diensteten der schemata II KAV/IV KAV vor, für Krankenanstalten außerharb der
unternehmung ,,wiener Krankenanstartenverbund', zu werben. Dieses werbeverbot girt
nicht in Bezug auf jene Krankenanstalten/ die vom Nebenbeschäftigungsverbot der Sg 25
Abs.4 DO 1994 und 16 Abs. 3 VBO 1995 ausqenommen sind.

I
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Das Werbeverbot umfasst sowohl die generelle Werbung (zB in printmedien etc.) als
auch die Individuelle Werbung gegenüber dem einzelnen patienten. Letzterem gegenüber
ist jede MaBnahme zu unterlassen, die ihn dazu veranlassen könnte, sich einer Behand_
'rung in einer Krankenanstalt zu unterziehen, obwohl die erforderliche medizrnische Be-
handlung auch in einer Krankenanstalt des Wiener Krankenanstaltenverbundes möalich

Nebenbeschäftigungen, die bis zu vier r4onate nach dem Tag aes tn-rraft-rretens aer
Eestimmungen über das "Konkurrenzverbot' ausgeübt worden sind, diesem aber nicht
entsprechen, dürfen, sofern sie der Dienstbehörde gemeldet und zulässigerweise ausge_
übt werden, bis Ende 2007 weiter ausgeübt weden, ohne dass die Voraussepungen oer
55 25 Abs.4 DO1994 bzw. 16 Abs.3 VBO 1995 erfüllt sein müssen. Die.Dauer der
Übergangsfrist nimmt auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes hinsich ich
des Eingrlffes in wohlerworbene Rechte und des Vertrauensschutzes Rücksicht (vgl. zB
Vfslg. 11309 und Vfstg. 12944). Von dieser übergangsbestimmung sind nur jene Be_
diensteten erfasst, die am Stichtag (vier Monate nach dem Täg des In_Kraft-Tretens der
55 25 Abs, 4 DO 1994 bzw. 16 Abs. 3 VBO 1995) bereits Bedienstete der Schemata II
KAV/IV KAV gewesen sind.

Die vorliegende Novell ierung wird gleichzeitig zum Anlass genommen, die absotute Ge_
nehmigungspflicht von Nebenbeschäftigungen während der zeit einer r-re.absetzung der
Arbeitszeit zur mege eines Kindes ersatzlos entfallen zu lassen, da etn solches Gebot aus
heutiger dienstrech icher Sicht nicht erforderlich ist.

4. Zu Art. II Z 2 (6 4 Abs. 7 BO 1994)i

Mit der 11. Novelle zur DO 1994 bzw. der 11. Nove e zur VBO 1995 wurde die Mögtich_
keit einer Beschäftigung während der Eltern-Karenz (S saa DO 1994 bzw. S 32a
VBO 1995) geschaffen.

Im Fall einer Beschäftigung während de( Eltern-Karenz soll dem Beamten/der Beamtin
die Kinderzulage gebühren, wobei bei einer Beschäftigung im Ausmaß ab 40 Stunden
monatlich die Kinderzulage in der Höhe zustehen soll, wie sie einem/einer Teilzeitbe_
schäftiqten zusteht.

4a. Zu Art. Il Z 4a und 4b (6 13 Abs. 3 tefter Hatbsatz und 6 13 Abs. 4 BO 1994).i

Entsprechend dern Besoldungsabkommen 2OO2 soll es möglich sein, bei Vortiegen einer
besonderen Qualif ikation für die künfti9 auszuübende diensfl iche Tätigkeit _ wobei diese
Qualif ikation nicht nur wie bisher auf Grund der zurückgelegten Berufslaufbahn, sondern
auch bei Fehlen einer solchen durch ,bloße.' Aüsbildung gegeben sein kann _ oder bei

F
i'
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sogenannten "Mangelberufen", den Beamten bei seiner Anstellung unmrtterbar ln eine
höhere für seine verwendungsgruppe vorgesehene Dienstkrasse einzureihen oder rhm
eine höhere Gehaltsstufe zuzuerkennen, ati ihm auf Grund der Anrechnungsbestimmun_
gen der 55 14 und 15 DO 1994 zusteht. Unter der in Aussicht genommenen Tätigkett ist
die künftige Tätigkeit aus inhalfl icher sicht und nicht die formale verwendung auf einem
bestimmten Dienstposten zu verstehen.

wird eine höhere Gehartsstufe (q 13 Abs.4 Bo 1994) zue.kannt, so 

 

der Beamte in dem
Zeitpunkt in die nächsthöhere Gehaltsstufe vorrücken, in dem er diese cehattsstufe ohne
die erfolgte Zuerkennung durch die Biennalsprün9e erreicht hätte (fiktive Laufbahn).

Wird dem Beamten während djeser.Wartezelt, eine außerordenfliche Vorückung zuer_
kannt, wird diese sofort wirksam, das heißt, der Beamte rückt sofort um eine cehärtsstu_
fe vor und verbleibt dann in dieser sorange, bis er die nächsthöhere Gehartsstufe im we_
ge der Biennien erreicht, wobei die au8erordenfliche Vbrrückung mit zwei Jahren in der
,,fiktiven Laufbahn' anzurechnen ist. Da die "wartezeit" nur für das Eneichen der nächst-
höheren Gehaltsstufe jener Dienstklasse gelten soll, in die der Beamte bei seaner Anster-
lung eangereiht worden ist, rückt der Beamte des Schemas II nach einer Beförderung
während der ,Wartefrist" jedenfalts a e zwei Jahre nach S 11 Abs. 1 Bo 1994 in die
nächsthöhere Gehaltsstufe vor,

Ein Rechtsanspruch auf Anwendung der Bestimmungen des S 13 Abs. 3 letzte. Satz so_
wie Abs. 4 vi€rter bis sechster Satz besteht nicht.

Seit der 11. Novelle zur DO 1994 werden Reaktivie.ungsanträge von Beam_
ten/Beamtinnen durch den Magistrat genehmigt. Dle Anderung des g 13 Abs. 8 BO 1994
nimmt darauf Rücksicht.

Es handelt sich um die Komplettierung eines Gesetzeszitates.

Diese Bestimmung dient
2002 Anspruch auf diese
haben.

der Klarstellung, dass Eltern-Karenzgeldbezieher ab 1. Jänner
Leistun9 in der Höhe des ungeküzten Kinderbetreuungsgeldes

, Z u A t t . I l Z 5

20 Abs. 7 BO 1994):



b.,

5(J

7. Zu Art. II Z 8 und Art. III Z 2 (5 20 Abs. 11 BO 1994 und 6 17 Abs. 1 VBO 1995):

Diese Anderungen dienen der Klarstellung, dass es keinen Anspruch auf Kindezulage
qibt, der nicht grundsätzlich bereits am 31. Dezember 2OO1 möglich gewesen wäre.

8. Zu Art. t l  Z 10 (6 43 BO 19s4):

Diese Bestimmung findet infolge Zeltablauß kelnen Anwendungsbll mehr und kann da-
her €ntfallen.

9. Zu Art. II Z 11 f6 48a Abs. 13. 14 und 15 BO 1994):

Hier handelt es sich bloß um die Klarstellung, dass der Zeitpunkt des Inkrafüretens der
11. Novelle zui Besoldungsordnung 1994 gemeint ist.

10. Ztr Art. I l  Z 13 (6 48c BO 1994t:

Es handelt sich um eine erforderlich gewordene Anderung in der paragraphenbezeich-

nun9.

17. Zu Art.lt Z 14 (Anlaoe 1 zur BO 1994):

Das Schema II KAV/IV KAV soll für ArztelÄntinnen des Krankenanstattenveöundes gel-
ten. Nicht in dieses Schema einzureihen sjnd jedoch Turnusärzte/furnusArztinnen und
Betriebsäete/Betriebsärztinnen, die im Krankenanstaltenverbund beschäftigt sind. Das
Schema gliedert sich in drei Verwendungsgruppen (A 1, A 2, A 3), wobei die Ve.wen-
dungsgruppe A 1 für ärztliche Direktoren/Direktorinnen, sofern sie Mitglied einer kollegia-
len.Führung sind, und ArztelÄztinnen auf einem mlt A 1 bewerteten Dienstposten vorge-
sehen ist, die Verwendungsgruppe A 2 für ärztliche Direktoren/Direktorinnen, sofern sie
nicht Mitglled einer kollegialen Führun9 sind, ärztliche Abteitungs-(Instituts-)Vorstände

und ArzteTlirztinnen auf einem mit.A 2 bewerteten Dienstposten vorgesehen ist und die
Verwendunqsgruppe A 3 ft ir alle sonstigen Arzte/Arztinnen für Allgemeinmedizin und
Fachärzte/Fachärztinnen des Krankenanstaltenverbundes vorgesehen ist, sofern es sich
nicht um Betriebsärzte/Betriebsärztinnen handelt.

12. Zu Art. II Z 15 und Art. III Z 7 (Anlaoen 2 und 3 zur Besoldunosordnuno 1994 und
Anlaoen 1 und 2 zur Vertraosbedienstetenordnuno 1995):



Diese Normen enthalten die ab 1. Jänner
einschließlich der Gehaltsansätze des neuen
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2002 gültigen Gehaltsansätze

Schemas II KAV/IV KAV.i.

L

F.

bzw. Zulagen,

Diese Bestimmungön dienen der Umsetzung von pkt.4 des Gehaltsabkommens 2OO2
(siehe Allgemeiner Teit, Abschnitt B).

Es handelt sich blo8 um eine terminologische Anpassung.

Vert.agsb€dienstete, die Mitglieder der KFA sind, sollen Anspruch auf einen Zuschuss
haben, wenn ein Anspruch auf laufende cerdreistungen der KFA im KränkheitsfaI besteht.

Dienstposten der Verwendungsgruppen A 1 und A 2 sollen als höherwertige Verwendun_
gen (Funktionen) nach dem Wiener Gleichbehandlungsgesetz gelten und oementspre-
chend den besonderen Ausschreibungskriterien und Förderungsmaßnahmen dieses Ge_
setzes unterliegen.

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wurde, hat der Obe6te
Gerichtshof in seinem Urteil vom 30. Jänner 2001, Zl. 1 Ob 8O/OOX, ausgesprochen, dass
5 43 erster Satz des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GBG), BGBI. Nr. 1OO/1993 in
der Fassung vor der Novelle BGBI. I Nr..132/1999, keine öffnungsklausel im Sinne der
ludikatur des Europäischen Gerichtshofes (so zB Urteil des EuGH vom 28. März 2OOO,
RS C-158/97) enthalte und daher wegen Verstoßes gegen die Richfl inie 76l207lEWG des
Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en hinsichtl ich des Zuganges zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum berufl i-
chen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen gemeinschaftsrechtswidrig ist.

Gemäß 5 40 W-GBG sind Bewerberinnen für die angestrebte höherwertige Verwendung
(Funktion) entsprechend den Vorgaben des Frauenförderungsplanes solange bevorzugt
zu bestellen, bis der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der in einer Dienststelle qemäß

20 Abs. 1 VBO 19
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l,
t 5 4 Abs. 4 oder 7 W-PVG auf eine Berufsgruppe entfallenden höhenvertigen Verwendun-

gen (Funktlonen) mindestens 50 % beträ9t.

Nach Art.2 Abs. l der Gleichbehandtungsrichflanie beinhaltet der Grundsatz der cleich-
behandlung, dass keine unmittelbare oder mitt€lbare Dlskriminierung auf Grund des Ge_
schlechtes - insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe- oder Familienstand _ erfolgen
da|.f. Gemäß Art. 2 Abs. 4 der cleichbehandlungsrichfl inie steht diese Richfl inie nicht den
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen, insbesondere
durch Beseitigung der tatsächlich bestehenden Ungleichheiten, die die Chancen der Frau-
en in den im Art. 1 Abs. 1 genannten Bereichen (das sind die im Titel der Richflinie 9e_
nannten Bereiche) beeinträchtigen, entgegen.

Nach der lm gegenständlichen urteit des Obersten Ge.ichtshofes ziflerten Ju;tkatur de;
Europäischen Gerichtshofes verstoßen nationale Regelungen, die den Bewerberinnen
- bei gleicher Qualifikation - absolut und unbedingt den Vonang einräumen, gegen die
Gleichbehandlungsrichtl inie. Durch eine solche Regelung werde die in Art. 2 Ab6. 4 der
Gleichbehandlungsrichtl inie vorgesehene Ausnahme übersch.itten. Es handle sich um
keine Maßnahmen zur Fördemng der Chancengleichheit für Männer und Frauen, weil sie
über die Forderung der Chancengleichheit hinausgehe und an deren Stelle das Ergebnis
setze, zu dem allein die Verwirklichung einer solcher Chancengleichheit führen könne.

Eine nationale Regelung, die den Beweöerinnen in Bereichen des öffenflichen Dienstes,
in denen Frauen unterrepräsentieft sind, bei gleicher eualif ikation den Vorrang einräumt,
muss nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes - um mit dem Gemeinschafts-
recht in Einklang zu stehen - eine Härte- oder öffnungsklausel vors€hen, Demnach darf
weiblichen Bewerbem, die die gleiche Qualif ikation $,ie ihre männlichen Mitbewerber be-
sitzen, kein automatischer und unbedingter Vorrang eingeräumt werden und die Bewer-
bungen müssen Gegenstand einer objektiven Beu.teilung sein, bei der die besondere
persönliche täge aller - somit auch der männlichen - Beweöer berücksichtigt wird. Es
müssen daher alle die Person der Beweöer betreffenden Kriterien berücksichtigt werden
und der den weiblichen Bewerbern eingeräumte Vor.ang €ntfallen, wenn eines oder meh-
rere dieser Kriterien zu Gunsten des männlichen Bewerbers überwiegen; sotche Kriterien
dürfen allerdings gegenüber den weiblichen Bewerbern keine diskriminierende Wirkung
haben. 5 40 W-GBG soll daher um die sog. ,,Härte- oder Offnungsklausel' erweitert wer-
den.

Im Sinne des Urteils des EUGH vom 28. März 2000, RsC-158/97, wird davon auszugehen
sein, dass der Famllienstand oder das Einkommen der Lebenspartnerin keine zu berück-
sichtigenden Krlterien da6tellen.
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it 17. Zu Art. V (6 4 Abs. 2 tetzter Satz RVZG 1995):

i
f Die Höhe der Ruhe- oder Versorgungsgenusszulage ist von den Nebengebühren abhän_

gig, die der Beamte während des Dienststandes bezogen hat. Gemäß g 4 Abs. 2 wird die
Summe der von einem Beamten des Dienststandes in der Vergangenheit bezogenen uno
für die Ruhegenusszurage anrechenbaren Nebengebühren wie das Gehart der Dienstkras-
se V, Gehaltsstufe 2, valorisiert. Das ergäbe mit 1. Jänner 2OO2 eine Erhöhung um,Z yo.
Da die Nebengebühren - wie im Allgemeinen Teil d;r Erläuterungen erwAhnt _ mit
1. Jänner 2002 nur um 1,2 0/o erhöht werden soflen, ist dieser prozentsatz auch für die
Valorisierung der gespeicherten Summe der für die Ruhegenusszulage anrecnenbaren
Nebengebühren heranzuziehen.

I
I

i
I'
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